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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Leipzig, plant im Auftrag der Bun-

desrepublik Deutschland die B 2, Ortsumgehung Wellaune. 

Das Vorhaben „B 2, Ortsumgehung Wellaune“ ist im Bundesverkehrswegeplan 2003 als neues 

Vorhaben mit Planungsrecht und besonderem naturschutzfachlichen Planungsauftrag für 

den weiteren Bedarf ausgewiesen. Auf der Grundlage des 5. FstrAbÄndG vom 04.10.2004 

wurde für das Vorhaben abweichend vom Bundesverkehrswegeplan ein vordringlicher Be-

darf festgestellt.  Somit führt der Landesverkehrsplan Sachsen 2025 das Vorhaben als Maß-

nahme des Bedarfsplanes für Bundesfernstraßen mit vordringlinglichem Bedarf. 

Für die B 2, Ortsumgehung Wellaune wurde zur Findung der umweltverträglichsten Variante 

gem. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine Umweltverträglichkeitsstu-

die (UVS) erarbeitet, die zeitlich parallel zu der erforderlichen Linienplanung erfolgte. 

Nach einer ersten Abschätzung wurde festgestellt, dass eine Betroffenheit des von der EU 

bestätigten Gebietes „Vereinigte Mulde“ (EU-Meldenr.: DE 4340-451, Landesinterne Nr.: 19) 

durch das zu prüfende Projekt der „B 2, Ortsumgehung Wellaune“ nicht ausgeschlossen wer-

den kann. Eine Betroffenheit weiterer EU-Vogelschutzgebiete ist aufgrund der großen Entfer-

nungen des Projektes zu diesen Gebieten nicht möglich (vgl. Karte 1, U 19.3.2). 

Das folgende Gutachten soll entsprechend den Anforderungen an eine FFH-Vorprüfung, im 

Sinne des Vorsorgeprinzips (Art. 174 Abs. 2 S. 2 EG-Vertrag) feststellen, ob eine Beeinträchti-

gung der maßgeblichen Gebietsbestandteile im Sinne der Gefährdung des günstigen Erhal-

tungszustandes der maßgeblichen Gebietsbestandteile, die sich in den Erhaltungszielen des 

SPA-Gebietes widerspiegeln, durch die vom Projekt ausgehenden Wirkfaktoren, einzeln oder 

im Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten, möglich ist. Am Ende steht die Aus-

sage, ob die Durchführung einer weiterführenden FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich ist 

oder nicht. 

1.1 Rechtliche Grundlagen 

Das vorliegende Gutachten bezieht sich auf die folgenden Richtlinien und Gesetze: 

 Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden 

Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1), geändert durch Art. 1 ÄndRL 2008/102/EG vom 19. 11. 

2008 (ABl. Nr. L 323 S. 31), zuletzt geändert durch Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden 

Vogelarten (kodifizierte Fassung). 

 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-

räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-RL), incl. der Anpassung vom 27. 

Oktober 1997; EU-RAT 1997, zuletzt geändert durch Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 

20. November 2006 

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) 

vom 29. Juli 2009 (BGBl I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 100 des Gesetzes 

vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) 

 Sächsisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches Naturschutzge-

setz – SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. Nr. 8 vom 05.07.2013 S. 451)  
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Die FFH-RL und die daraus resultierenden Rechtsfolgen haben durch die Novellierung des 

BNatSchG v. 09.05.1998 in den §§ 19 a-f (bzw. § 10 u. §§ 32-35 BNatSchG, in Kraft getreten am 

04.04.2002) Eingang in das Bundesrecht gefunden. In § 7 Abs. 1 Nr. 6 - 8 BNatSchG (2009) wird 

das Netz „Natura 2000“ definiert. Bestandteil des Europäischen ökologischen Netzes „Natura 

2000“ sind auch die Europäischen Vogelschutzgebiete (Richtlinie 2009/147/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildleben-

den Vogelarten), die § 7 Abs. 1 Nr. 7 BNatSchG als Gebiete i. S. d. Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 

VSchRL definiert. Mit der Verordnung des RP Leipzig vom 08.12.2006 wurde das Vogelschutz-

gebiet DE 4340-451 „Vereinigte Mulde“ anerkannt. 

Eine der wichtigsten Rechtsfolgen der FFH-Richtlinie ist die Verträglichkeitsprüfung nach Artikel 

6 Abs. 3 und 4 (FFH-RL) und § 34 BNatSchG bzw. § 23 SächsNatSchG. Dabei knüpft die Prüf-

pflicht nach Artikel 6 Abs. 3 und 4 (FFH-RL) sowie § 34 Abs. 1 und 2 BNatSchG bzw. § 23 Abs. 1 

u. 2 SächsNatSchG an das Vorliegen eines Plans oder Projekts an. 

Gemäß Art. 6 Abs. 3 FFH-RL erfordern „Pläne und Projekte, die nicht mit der Gebietsverwal-

tung in Verbindung stehen, die ein Gebiet jedoch einzeln oder im Zusammenwirken mit ande-

ren Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, eine Prüfung auf Verträglichkeit 

mit den Erhaltungszielen des Gebietes“. 

Prinzipiell sind die Vogelarten des Anhang I der VSchRL und die Zugvögel nach Art. 4 Abs. 2 

VSchRL, für die das betreffende Gebiet ausgewiesen wurde, der Gegenstand der Verträg-

lichkeitsprüfung, wenn sie in einem Schutzgebiet mit signifikanten Populationen vertreten sind. 

Der Anhang I der VSchRL enthält eine verbindliche Liste von Vogelarten. Für Zugvögel nach 

Art. 4 Abs. 2 VSchRL gibt es keine derartige verbindliche Artenliste. Art. 4 Abs. 2 VSchRL be-

zieht sich lediglich auf „regelmäßig auftretende“ Zugvogelarten. Die VSchRL enthält keine 

Definition dieses Begriffs.  

Gemäß den allgemein anerkannten IBA-Kriterien 2002 wird das Vorkommen einer Art als re-

gelmäßig eingestuft, wenn der artspezifische Schwellenwert für die jeweilige Bedeutungsstufe 

in der Mehrzahl der untersuchten Jahre erreicht oder überschritten wird. Dabei setzt eine Be-

wertung der Regelmäßigkeit ausreichende Untersuchungszeiträume voraus. Obwohl pau-

schale Untersuchungszeiträume aufgrund der unterschiedlichen Populationsdynamik der Ar-

ten nicht vorgegeben werden können, sollten diese i.d.R. mindestens 5 Jahre betragen 

(DOER ET AL., 2002). 

1.2 Gesamtmethodik 

Die fachliche und methodische Bearbeitungsgrundlage der vorliegenden FFH-Vorprüfung 

bildete der Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau des BMVBW 

(Ausgabe 2004). 

Gemäß der Aufgabenstellung umfasst die vorliegende FFH-Vorprüfung die 1. Phase des Ver-

fahrens nach §§ 34, 36 BNatSchG und prüft, ob das Verkehrsvorhaben der - B 2, Ortsumge-

hung Wellaune - geeignet ist, das FFH-Gebiet „Vereinigte Mulde und Muldeauen“ beein-

trächtigen zu können (Möglichkeitsmaßstab). Ist die Möglichkeit einer Beeinträchtigung nicht 

auszuschließen, dann ist die 2. Phase der Verträglichkeitsprüfung durchzuführen, in deren 

Rahmen dann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu ermitteln ist, ob das Vorhaben im Zu-

sammenhang mit anderen Plänen und Projekten das Gebiet (erheblich) beeinträchtigen wird 

(Wahrscheinlichkeitsmaßstab). 

Die Erarbeitung der vorliegenden FFH-Vorprüfung erfolgte auf der Grundlage vorhandener 

Unterlagen und im Rahmen des Projektes ermittelter Daten zu Vorkommen von Arten und 

Lebensräumen sowie aus Expertenbefragungen und unter Einbeziehung fachlich fundierter 

Erfahrungswerte zur Reichweite und Intensität von möglichen Beeinträchtigungen. 
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1.3 Datengrundlagen 

Außer den technischen Planungsunterlagen für das Straßenbauvorhaben lagen folgende 

Materialien vor: 

 Sächsisches Amtsblatt, Sonderdruck Nr. 4/2006 vom 8.12.2006: Verordnung des Regie-

rungspräsidiums Leipzig zur Bestimmung des Europäischen Vogelschutzgebietes „Vereinig-

te Mulde“ vom 27.10.2006 (Anlage 1) 

 Sächsisches Amtsblatt Nr. 51/2012 vom 20.12.2012: Verordnung der Landesdirektion Sach-

sen zur Bestimmung von Europäischen Vogelschutzgebieten (Grundschutzverordnung 

Sachsen für Vogelschutzgebiete, sog. Sammelverordnung) 

 LFUG – Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (2006): Standard - Datenbogen 

für das besondere Schutzgebiet DE 4340-451 „Vereinigte Mulde“ (Anlage 3) 

 LFUG – Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Stand 31.01.2006): Gebietscha-

rakteristik zum Gebietsvorschlag „Vereinigte Mulde“ (DE 4340-451) 

 LFUG HRSG. (11/1999): Material zu Naturschutz und Landschaftspflege 1999, Rote Liste Bio-

toptypen  

 LFULG – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie: Biotoptypen- 

und Landnutzungskartierung 2005  

(http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice/synserver?project=natur

&language=de&view=btlnk, abgerufen am 03.02.2014) 

 LFUG – Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (1998): Biotopvernetzungsplan 

Sachsen, aufgestellt von OekoKart GmbH Halle, Büro für Landschaftsplanung & Ange-

wandte Ökosystemstudien 

 LFUG (2/2002): Auszüge aus der Sachdatenbank der landesweiten selektiven Biotoptypen-

kartierung Sachsen, 2. Durchgang  

 LFUG HRSG. (1998): Atlas der Brutvögel Sachsens 

 SBA DÖBELN-TORGAU (2005): FFH-Verträglichkeitsprüfung für das faktische Vogelschutzgebiet 

„Mittlere Mulde“ im Rahmen der Planung der B 2 Leipzig – Bad Düben, Ausbau südlich Bad 

Düben, Anbau eines Radweges, aufgestellt von IBV GmbH. 

 Avifaunistische Daten, Naturschutzinstitut Wurzen-Dehnitz, 2005, Angaben Herr Sykora als 

Naturschutzbeauftragter, Wellaune 2005, unveröffentlicht  

 NSI (2012): Geplante Ortsumgehung B 2 Wellaune - Faunistische Erfassungen 
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2 Beschreibung des Schutzgebietes und seiner Erhaltungsziele 

2.1 Beschreibung des Schutzgebietes 

Das SPA-Gebiet DE 4340-451 „Vereinigte Mulde“ umfasst das naturnahe Auengebiet der Mitt-

leren Mulde zwischen Löbnitz im Norden und Sermuth im Süden. Es weist eine Gesamtgröße 

von ca. 10.210 ha auf und befindet sich anteilig in den Naturräumen Düben-Dahlener Heide 

und Nordsächsisches Platten- und Hügelland. 

Im Bereich zwischen Sermuth und Wurzen ist die Talaue durch Terrassen und Hänge eingefasst 

und weist eine wechselnde Breite auf, wobei Grünland- und Ackernutzung vorherrschen. Un-

terhalb Grimma zeigt sich das Gebiet als Durchbruchstal mit steilen, felsdurchragten Prall-

hängen. Für den Bereich von Nerchau bis Wurzen ist eine typisches Erosions- und Akkumulati-

onsrelief vorhanden. Hier befinden sich Deiche und Überlaufrinnen und die Aue enthält Alt-

wässer und Teiche sowie kleinflächig Röhrichte und Auengebüsche. Innerhalb der überwie-

genden Grünlandflächen befinden sich extensiv genutzte Feucht- und Frischwiesen. Im 

Durchbruchstalabschnitt sind bodensaure und mesophile Laubmischwälder sowie Schutt-

hang- und Schluchtwälder charakteristisch. Der Gebietsteil am Westrand der Dübener Heide 

zwischen Wurzen und der Landesgrenze ist als breite Tieflandsaue ausgebildet. Unterhalb von 

Eilenburg zeigt die Muldeaue eine beispielhafte naturnahe Ausstattung mit ausgeprägter 

Fließdynamik, Steilabbrüchen und Kieshegern. Die flussnahe Aue stellt hier ein Mosaik aus Röh-

richten, Altwässern und Auengebüschen, Weichholz- und Erlen-Eschen-Auenwald sowie Au-

enwiesen dar. An den Talhängen kommen Laubmischwälder vor. 

Bei dem SPA-Gebiet handelt es sich um ein bedeutendes Brutgebiet von Vogelarten der na-

turnahen Flussauen und Laubwälder sowie ein bedeutendes Nahrungs- und Rastgebiet für 

durchziehende und überwinternde Wasservogelarten. Als Brutvögel kommen mindestens 30 

Arten des Anhanges I VSchRL bzw. Roten Liste Sachsen (Kategorien 1 und 2) im Gebiet vor1. 

Für die Arten Baumfalke, Eisvogel, Fischadler, Flussuferläufer, Mittelspecht, Rohrweihe, Rotmi-

lan, Schwarzmilan und Weißstorch ist das Vogelschutzgebiet eines der bedeutendsten Gebie-

te im Freistaat Sachsen. Besonders bedeutsam ist das Gebiet auch für die Mindestrepräsen-

tanz im Freistaat Sachsen für die Arten Grauspecht, Heidelerche, Neuntöter, Schwarzspecht, 

Wachtelkönig und Wespenbussard sowie die Gewährleistung der räumlichen Ausgewogen-

heit für den Seeadler. Außerdem stellt das Vogelschutzgebiet ein bedeutendes Rast- und 

Nahrungsgebiet für Saatgänse dar und besitzt weitere herausragende Funktionen als Wasser-

vogellebensraum. 

Für die bedeutenden Fließ- und Stillgewässer mit Gebietsfunktionen im SPA-Gebietes gilt auch 

das Verschlechterungsverbot gem. Wasserhaushaltsgesetz - WHG - (vom 31. Juli 2009, BGBl. S. 

2585, zuletzt geändert am 07.08.2013) und Sächsischem Wassergesetz -SächsWG- (vom 12. 

Juli 2013, SächsGVBl. S. 503). 

                                                      
1 Gem. Verordnung des Regierungspräsidiums Leipzig zur Bestimmung des Europäischen Vogelschutzgebietes „Ver-

einigte Mulde“ vom 27. Oktober 2006 
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2.2  Erhaltungsziele des Schutzgebietes 

In § 3 der Verordnung des Regierungspräsidiums Leipzig zur Bestimmung des Europäischen 

Vogelschutzgebietes „Vereinigte Mulde“ vom 27.10.2006 (sog. Grundschutzverordnung) sind 

folgende Erhaltungsziele formuliert: 

 

1. Im Vogelschutzgebiet "Vereinigte Mulde" kommen folgende Brutvogelarten nach An-

hang I der Europäischen Vogelschutzrichtlinie und der Kategorien 1 und 2 der "Roten Lis-

te Wirbeltiere" des Freistaates Sachsen (Stand 1999) vor: 

 Baumfalke (Falco subbuteo), Blaukehlchen2 (Luscinia svecica), Brachpieper (Anthus 

campestris), Eisvogel (Alcedo atthis), Fischadler (Pandion haliaetus), Flussuferläufer (Acti-

tis hypoleucos), Grauammer (Miliaria calandra), Grauspecht (Picus canus), Heidelerche 

(Lullula arborea), Kiebitz (Vanellus vanellus), Knäkente (Anas querquedula), Löffelente 

(Anas clypeata), Mittelspecht (Dendrocopos medius), Neuntöter (Lanius collurio), Orto-

lan (Emberiza hortulana), Raubwürger (Lanius excubitor), Rohrweihe (Circus aerugino-

sus), Rotmilan (Milvus milvus), Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus), 

Schwarzmilan (Milvus migrans), Schwarzspecht (Dryocopus martius), Seeadler (Haliaee-

tus albicilla), Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria), Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe), 

Tüpfelralle (Porzana porzana), Wachtelkönig (Crex crex), Weißstorch (Ciconia ciconia), 

Wendehals (Jynx torquilla), Wespenbussard (Pernis apivorus), Zwergschnäpper (Ficedula 

parva). 

2. Vorrangig zu beachten sind die folgenden Vogelarten, für die das Vogelschutzgebiet 

eines der bedeutendsten Brutgebiete im Freistaat Sachsen ist: Baumfalke (Falco subbu-

teo), Eisvogel (Alcedo atthis), Fischadler (Pandion haliaetus), Flussuferläufer (Actitis hypo-

leucos), Mittelspecht (Dendrocopos medius), Rohrweihe (Circus aeruginosus), Rotmilan 

(Milvus milvus), Schwarzmilan (Milvus migrans), Weißstorch (Ciconia ciconia). 

3. Daneben sichert das Gebiet für die folgenden der Brutvogelarten einen repräsentativen 

Mindestbestand im Freistaat Sachsen: Grauspecht (Picus canus), Heidelerche (Lullula 

arborea), Neuntöter (Lanius collurio), Schwarzspecht (Dryocopus martius), Wachtelkönig 

(Crex crex) und Wespenbussard (Pernis apivorus). Das Vogelschutzgebiet ist für die Ge-

währleistung räumlicher Ausgewogenheit der Vorkommen des Seeadlers (Haliaeetus al-

bicilla) im Freistaat Sachsen wichtig. 

4. Außerdem stellt das Vogelschutzgebiet ein bedeutendes Rast- und Nahrungsgebiet für 

Saatgänse (Anser fabalis) dar und besitzt weitere herausragende Funktionen als Wasser-

vogellebensraum. 

5. Ziel in der durch Halboffenland geprägten, an natürlichen Strukturen reichen Flussauen-

landschaft ist es, einen günstigen Erhaltungszustand der Vorkommen der vorstehend 

aufgeführten Vogelarten und damit eine ausreichende Vielfalt, Ausstattung und Flä-

chengröße ihrer Lebensräume und Lebensstätten innerhalb des Gebietes zu erhalten 

oder diesen herzustellen, wobei bestehende funktionale Zusammenhänge zu berück-

sichtigen sind.  

Lebensräume und Lebensstätten der genannten Vogelarten im Gebiet sind insbesonde-

re der naturnahe Fluss mit seinen Abbruchufern, Hegern und sonstigen Uferbereichen, 

                                                      

2 Fettdruck  =  Art nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 
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die zahlreichen Altwässer in unterschiedlicher Ausprägung, die reich strukturierten bis 

strukturarmen Agrarflächen, insbesondere das Dauergrünland feuchter bis trockener, 

nährstoffarmer Standorte, die Gehölzbestände, insbesondere Weichholz- und Hartholz-

auenwälder, Erlen- und Eschenwälder, Eichen-Hainbuchenwälder, Buchenwälder, höh-

lenreiche Einzelgehölze, Baumreihen und Gehölzgruppen sowie Auengebüsche und 

Hecken. Bedeutsam sind zudem kleine Fließgewässer, Teiche, Röhrichte, Brachen feuch-

ter bis trockener Standorte, natürliche kiesig-sandige, vegetationsarme Sedimentations- 

und Erosionsbereiche in den Auen. Die besondere Lebensraumeignung wird durch den 

Komplexcharakter genannter Lebensräume und Lebensstätten bestimmt. 

 

Überblick über die Vogelarten nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 

Für das SPA-Gebiet liegen eine Gebietscharakteristik (01/2006), der Standard-Datenbogen für 

das SPA Gebiet (Stand 10/2006) und die Verordnung zur Bestimmung des Europäischen Vo-

gelschutzgebietes „Vereinigte Mulde“ (27.10.2006) vor (vgl. Anlage 1). Die Angaben zu den 

Populationen erfolgten mit den im Standard-Datenbogen üblichen Abkürzungen. Neben 

Zahlenangaben sind auch Angaben darüber enthalten, ob sich die Zahlen auf Paare (p) 

oder Einzeltiere (i) beziehen. In den Fällen, in denen keine Zahlenangaben möglich waren, 

wurde das Vorkommen in Bezug auf die Größe/Dichte der Population angegeben. So be-

deutet die Abkürzung „R“, dass die Art selten ist und „P“, dass Populationsangaben nicht vor-

liegen, die Art aber vorhanden und signifikant ist. Mit „V“ sind Artvorkommen gekennzeichnet, 

die sehr selten, in sehr kleinen Populationen oder als Einzelindividuen vorkommen. 

Im Standard-Datenbogen (10/2006 )für das Gebiet „Vereinigte Mulde“ sind insgesamt 42 Vo-

gelarten nach Anhang I der VSchRL aufgeführt, davon 20 als Brutvögel, alle anderen als 

Durchzügler und teilweise Überwinterungsgäste. 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die für das SPA-Gebiet signifikanten Vogelarten des An-

hang I VSchRL, ihre Einordnung in den Rote Liste-Status und ihre Artnachweise.  

Tabelle 1: Vogelarten lt. Anhang I der VSchRL und gemäß den Erhaltungszielen für das SPA-Gebiet 

„Vereinigte Mulde“ 

Kenn-

ziffer 

wiss. Bezeichnung 

dt. Name 

(Erhaltungsziel – EZ gem. Grund-

schutzverordnung) 

RL 

SN 

RL 

D 

Gebietsfunktionen / Popula-

tionsangaben (Quellen) 

weitere 

Gebiets-

funktion 

Brutfunkti-

on 

Überwin-

terungs-

funktion 

Ruhe- und 

Rastplatz-

funktion 

Nahr-

ungs-

funktion 

A272 Luscinia svecica  

Blaukehlchen (EZ 1) 

R V pP - iP x 

A255 Anthus campestris  

Brachpieper (EZ 1) 

2 1 p1-5 - iP x 

A229 Alcedo atthis  

Eisvogel (EZ 1, 2) 
3 * p > 25 i P i P x 

A094 Pandion haliaetus 

Fischadler (EZ 1, 2) 
R 3 p  5  - i P  x 

A234 Picus canus  

Grauspecht (EZ 1, 3) 
* 2 p 1-5 - - x 

A246 Lullula arborea 

Heidelerche (EZ 1, 3) 

2 V 
p 1-5 - - x 

A238 Dendrocopos medius 

Mittelspecht (EZ 1, 2) 

3 * 
p 6-10 - - x 

A338 Lanius collurio  * * p  200  - i P x 
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Kenn-

ziffer 

wiss. Bezeichnung 

dt. Name 

(Erhaltungsziel – EZ gem. Grund-

schutzverordnung) 

RL 

SN 

RL 

D 

Gebietsfunktionen / Popula-

tionsangaben (Quellen) 

weitere 

Gebiets-

funktion 

Brutfunkti-

on 

Überwin-

terungs-

funktion 

Ruhe- und 

Rastplatz-

funktion 

Nahr-

ungs-

funktion 

Neuntöter (EZ 1, 3) 

A340 Lanius excubitor 

Raubwürger (EZ 1) (nicht Anhang I) 
  p 1-5 i P i P x 

A379 Emberiza hortulana 

Ortolan (EZ 1) 

2 3 
p 1-5 - i P x 

A081 Circus aeruginosus 

Rohrweihe (EZ 1, 2) 

* * 
p > 10  - i P  x 

A074 Milvus milvus  

Rotmilan (EZ 1, 2) 
* * p > 40  - i C x 

A073 Milvus migrans  

Schwarzmilan (EZ 1, 2) 
* * p > 30 - i C x 

A236 Dryocopus martius  

Schwarzspecht (EZ 1, 3) 
* * p > 20 - - x 

A075 Haliaeetus albicilla  

Seeadler (EZ 1, 3 ) 
2 * 

p =1 - i 1-5 x 

A307 Sylvia nisoria  

Sperbergrasmücke (EZ 1) 

3 * p  5 - i P x 

A119 Porzana porzana 

Tüpfelralle, Tüpfelsumpfhuhn (EZ 1) 
2 1 p V - i V x 

A122 Crex crex 

Wachtelkönig (EZ 1, 3) 
1 2 p 1-5 - i P x 

A031 Ciconia ciconia  

Weißstorch (EZ 1, 2) 
3 3 p = 1-6 - i 11-50 x 

A072 Pernis apivorus 

Wespenbussard (EZ 1, 3) 
3 V p 1-5 - i P x 

A320 Ficedula parva 

Zwergschnäpper (EZ 1) 
R * p V - i V x 

RL SN: Rote Liste Freistaat Sachsen (www.umwelt.sachsen.de ) 04.02.2014 

 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, R = extrem selten, V = Arten der 

Vorwarnliste, * = ungefährdet  

RL D: Rote Liste der Brutvögel Deutschlands 2007 

 0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = ge-

fährdet, R = Arten mit geographischer Restriktion, V = Arten der Vorwarnliste 

 G = Gefährdung anzunehmen, Status unbekannt 

 

Quelle: 

 Standard-Datenbogen für das besondere Schutzgebiet DE 4340-451 „Vereinigte Mulde“, 

LFUG – Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (2006) 

 Verordnung des Regierungspräsidiums Leipzig zur Bestimmung des Europäischen Vogel-

schutzgebietes "Vereinigte Mulde" vom: 27.12.2006 

 
 

Überblick über die regelmäßig auftretenden Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL 

Tabelle 2 beinhaltet eine Übersicht über die für das SPA-Gebiet „Vereinigte Mulde“ signifikan-

ten, regelmäßig auftretenden Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL. 

Als Datenquelle dienten die Erhaltungsziele der sog. Grundschutzverordnung für das Gebiet 

sowie der Standard-Datenbogen zum SPA-Gebiet „Vereinigte Mulde“. 

http://www.umwelt.sachsen.de/
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Tabelle 2: Zugvogelarten gemäß Art. 4, Abs. 2 der VSchRL und gemäß den Erhaltungszielen für das 

SPA-Gebiet „Vereinigte Mulde“ 

Kenn-

ziffer 

wiss. Bezeichnung 

dt. Name 

(Erhaltungsziel – EZ gemäß Grund-

schutzverordnung) 

RL 

SN 

RL 

D 

Gebietsfunktionen / Popula-

tionsangaben (Quellen) 

weitere 

Gebiets-

funktion 

Brutfunk-

tion 

Überwinte-

rungsfunk-

tion 

Ruhe- und 

Rastplatz-

funktion 

Nahrungs-

funktion 

A099 
Falco subbuteo 

Baumfalke (EZ 1, 2 ) 
2 3 p 1-5  - iP x 

A168 
Actitis hypoleucos  

Flussuferläufer (EZ 1, 2) 
2 2 p 1-5  - i 51-100 x 

A383 
Miliaria calandra  

Grauammer (EZ 1) 
2 3 p >25 iP - x 

A142 
Vanellus vanellus  

Kiebitz (EZ 1) 
2 2 p 1-5  - 

i 1.001 - 

10.000  
x 

A055 
Anas querquedula  

Knäkente (EZ 1) 
1 2 p P  - i 6-10 x 

A056 
Anas clypeata  

Löffelente (EZ 1) 
1 3 - - i 11-50 x 

A340 Lanius excubitor 

Raubwürger (EZ 1) 2 2 p 1-5 iP iP x 

A295 Acrocephalus schoenobaenus 

Schilfrohrsänger (EZ 1) 2 V p 1-5 - iP x 

A277 Oenanthe oenanthe 

Steinschmätzer (EZ 1) 2 1 p 1-5 - iP x 

A233 Jynx torquilla 

Wendehals (EZ 1) 2 2 pV - iP x 

A039 
Anser fabalis  

Saatgans (EZ 4) 
- - - 

i 1.001 - 

10.000 

i 1.001 - 

10.000 
x 

RL SN: Rote Liste Freistaat Sachsen (www.umwelt.sachsen.de ) 04.02.2014 

 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, R = extrem selten, V = Arten der 

Vorwarnliste 

RL D: Rote Liste der Brutvögel Deutschlands 2007 

 0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = ge-

fährdet, R = Arten mit geographischer Restriktion, V = Arten der Vorwarnliste 

 G = Gefährdung anzunehmen, Status unbekannt 
 

Quellen: 

 Standard-Datenbogen für das besondere Schutzgebiet DE 4340-451 „Vereinigte Mulde“, 

LFUG – Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (2006) 

 Verordnung des Regierungspräsidiums Leipzig zur Bestimmung des Europäischen Vogel-

schutzgebietes "Vereinigte Mulde" vom: 27.12.2006 (sog. Grundschutzverordnung) 

Überblick über weitere für das SPA-Gebiet qualitativ u. quantitativ hervorragende Vogelarten 

Wie in den Erhaltungszielen allgemein formuliert, besitzt das SPA-Gebiet eine bedeutende 

Lebensraumfunktion für weitere hervorragende Funktion als Wasservogellebensraum. 

Tabelle 3 gibt einen Überblick über namentlich nicht in den Erhaltungszielen aufgeführte Ar-

ten, die aufgrund ihrer qualitativen und qualitativen Vorkommen von herausragender Bedeu-

tung sind (z. T. auch Vogelarten gemäß Anhang 1 u. Artikel 4, Abs. 2 VSchRL). 

Als Datenquellen diente der Standard-Datenbogen zum SPA-Gebiet „Vereinigte Mulde“. Hier 

sind insgesamt 71 Vogelarten als regelmäßig auftretende Zugvögel aufgelistet, die nicht im 

Anhang I der VSchRL aufgeführt sind.  
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Tabelle 3: Weitere für das SPA-Gebiet qualitativ und quantitativ hervorragende Vogelarten 

Kenn-

ziffer 

wiss. Bezeichnung 

(dt. Name) 

RL 

SN 

RL D Gebietsfunktionen / Popula-

tionsangaben (Quellen) 

weitere 

Gebiets-

funktion 

Brut-

funktion 

Überwin-

terungs-

funktion 

Ruhe- und 

Rastplatz-

funktion 

Nah-

rungs-

funktion 

 Freiwasserarten / Wasservögel 

A036 Cygnus olor  

Höckerschwan 

* * p > 10   i 101-200   i 101-200  
x 

A053 Anas platyrhynchos  

Stockente 

V * p 51 - 101  i1.001 - 

10.000 

i1.001 - 

10.000 
x 

A059 Aythya ferina  

Tafelente 

V * p V  
i 1-5 

i 101 - 

250 
x 

A118 Rallus aquaticus  

Wasserralle 

3 V p > 10 - i P 
x 

 Wasservögel/Rastvögel mit Nahrungshabitaten im Umfeld der Muldeaue 

A038 Cygnus cygnus  

Singschwan (Anh. I) 

R R - i 11-50 i 11-50 
x 

A041 Anser albifrons 

Blässgans  

  
- 

i1.001 - 

10.000 

i1.001 - 

10.000 
x 

A043 Anser anser 

Graugans 

* * 
p 1-5 i11-50 i11-50 x 

A140 Pluvialis apricaria 

Goldregenpfeifer (Anh. I) 

 1 - - i251-500 
x 

A028 Ardea cinerea  

Graureiher 
* * p  200 i 51-100 i 51-100 

x 

 Weitere Arten        

A153 Gallinago gallinago  

Bekassine 

2 1 
- - 

i P 
x 

A021 Botaurus stellaris 

Rohrdommel (Anh. I) 

1 2 
- - 

i V 
x 

RL SN: Rote Liste Freistaat Sachsen (www.umwelt.sachsen.de ) 04.02.2014 

 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, R = extrem selten, V = Arten der 

Vorwarnliste, * = ungefährdet 

RL D: Rote Liste der Brutvögel Deutschlands 2007 

 0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = ge-

fährdet, R = Arten mit geographischer Restriktion, V = Arten der Vorwarnliste 

 G = Gefährdung anzunehmen, Status unbekannt, * = ungefährdet 

Quellen: 

 Standard-Datenbogen für das besondere Schutzgebiet DE 4340-451 „Vereinigte Mulde“, 

LFUG – Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (2006)  

 

2.3  Vorbelastungen  

Informationen zu Vorbelastungen im Schutzgebiet sind im Managementplan zum FFH-Gebiet 

„Vereinigte Mulde und Muldeauen“ enthalten. Das SAC ist Teil des SPA-Gebietes „Vereinigte 

Mulde“. Die nachfolgend benannten Beeinträchtigungen und Gefährdungen basieren auf 

den Angaben aus dem MaP zum SAC „Vereinigte Mulde und Muldeauen“ (Arbeitsgemein-

schaft der Unternehmen ERGO Umweltinstitut GmbH und Sächsische Landsiedlung GmbH, 

2008).  

http://www.umwelt.sachsen.de/
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Die für die Auendynamik sehr wichtigen Überschwemmungen der Mulde führen zu Erosionen 

und Ablagerungen von nährstoffreichen Sedimenten. Sie verursachen gleichzeitig eine Eutro-

phierung der Stillgewässer sowie eine erhöhte Schadstoffbelastung der Böden und Gewässer. 

Insbesondere die Entwässerung von Auenwäldern führt zu Beeinträchtigungen der Auenwald-

Lebensraumtypen. Weitere Gefährdungen und Beeinträchtigungen von Arten und Lebens-

räumen resultieren aus Nutzungskonflikten wie Störung durch Freizeitnutzung, Dünger- und 

Pestizideintrag aus der landwirtschaftlichen Nutzung, Gewässerunterhaltung, Müllablagerun-

gen sowie Lärm- und Schadstoffeinträgen aus dem Verkehr. Bezüglich der Arten gehen durch 

den Verkehr auf vorhandenen Straßen Gefährdungen durch visuelle und akustische Störun-

gen, Zerschneidungswirkungen und Kollisionen aus.  

2.4  Empfindlichkeit der maßgeblichen Gebietsbestandteile 

Die Prognose der möglichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Schutzgebietes er-

folgt auf der Grundlage der ermittelten Wirkintensitäten, der Wirkfaktoren des Projektes und 

Empfindlichkeiten der für die Erhaltungsziele maßgeblichen Gebietsbestandteile. An dieser 

Stelle ist dazu der Hinweis angebracht, dass die Prüfpflicht nach Art. 6 Abs. 3 FFH-RL auch für 

Projekte außerhalb von Natura 2000-Gebieten besteht, soweit sie, einzeln oder im Zusam-

menwirken mit anderen Projekten oder Plänen, geeignet sind, ein Gebiet von gemeinschaft-

licher Bedeutung oder ein Europäisches Vogelschutzgebiet erheblich zu beeinträchtigen. 

Ausgehend von den möglichen betriebsbedingten Projektwirkungen bilden insbesondere die 

Empfindlichkeiten der Vögel gegenüber den Wirkfaktoren „Störungen durch akustische und 

optische Reize“ und „Zerschneidung“ eine wichtige Grundlage zur Einschätzung ihrer Betrof-

fenheit. 

2.4.1   Empfindlichkeit gegenüber Störung durch akustische Reize / Lärm 

Nach RECK u. a. (2001) sind bei der Beurteilung möglicher Beeinträchtigungen von Tieren 

durch akustische Reize drei Aspekte zu unterscheiden: 

- physiologische Schädigungen 

- Maskierung von Informationen 

- Übermittlung von Informationen die negative Reaktionsmuster auslösen 

Physiologische Schäden des Innenohres durch Lärm können durch sehr laute Schallereignisse 

entstehen, wobei neben dem Spitzenpegel und Frequenzspektrum die Verteilung des Lärm-

pegels über die Zeit und wie lange dieser anhält betrachtet werden muss. Kurzzeitig wirken-

der Lärm verursacht bei Pegeln von deutlich mehr als 100 dB(A) Tag bereits dauerhafte 

Schäden. Das gleiche gilt für lang anhaltenden Lärm bei niedrigeren Pegeln von rd. 90 dB(A) 

Tag. Bezüglich der unmittelbaren Wirkung des Schalls auf das Innenohr ist bemerkenswert, 

dass bei Säugetieren physische Schäden des Innenohrs irreversibel sind, Vögel hingegen kön-

nen ihr Gehör nach physischen Schäden wieder herstellen, da sie zur Regeneration geschä-

digter Haarzellen im Innenohr fähig sind (RECK U. A. 2001). 

Durch Schallimmissionen können Tiere in ihrer Kommunikation und Wahrnehmungsfähigkeit (z. 

B. Reviergesang, Hören von Beute oder Feinden) beeinträchtigt werden, weil wesentliche 

Umweltsignale durch Fremdgeräusche überdeckt bzw. maskiert werden (RECK u. a. 2001).  

Für die meisten Vogelarten stellen akustische Signale ein wichtiges Mittel zur Information (z. B. 

Abgrenzung des Reviers, Arterkennung, Identifikation von Individuen, Anlockung und Auswahl 

von Paarungspartnern) dar. Hierbei bestehen artspezifische Toleranzschwellen. Bei nachtakti-

ven Arten wird die Toleranzschwelle niedriger liegen als bei tagaktiven Arten. Die akustische 



LASuV NL Leipzig Erläuterungsbericht FFH-Vorprüfung- Vorentwurf Unterlage 19.3.2 

B 2, Ortsumgehung Wellaune 

 

 11 

Überdeckung von Vogelgesang in den Frequenzbereichen von Straßenlärm ist einer der Me-

chanismen, die zur Reduzierung von Singvogeldichten entlang von Straßen führen. 

Nach ZEHNTER & SCHNIDRIG-PETRING (1994) wird insbesondere bei Röhrichtbrütern möglicherweise 

die Feinderkennung herabgesetzt, so dass sie Prädatoren leichter zum Opfer fallen. Maßgeb-

lich ist, dass die maskierende Wirkung bereits bei wesentlich geringeren Schallpegeln als bei 

physiologischen Schädigungen auftritt. 

Nachhaltige Beeinträchtigungen durch Maskierung sind insbesondere bei dauerhaften Schal-

limmissionen zu erwarten. Eine Anpassung ist nicht möglich, da die Frequenzfiltereigenschaf-

ten des Gehörs nur in geringem Umfang plastisch sind (RECK u. a. 2001). 

Für Vögel liegen bezüglich dieser Thematik quantitative Untersuchungen vor. Von REIJNEN, 

FOPPEN & MEEUWSEN (1996) wurde z. B. die Abnahme der Populationen von Blessralle, Wiesen-

pieper, Löffelente, Kiebitz, Feldlerche, Uferschnepfe und Austernfischer (basierend auf der 

Reduktion der Siedlungsdichte) in Zonen mit unterschiedlichem Abstand zu Straßen unter-

sucht. Danach reduzierten sich die Populationen bereits bei einem DTV von 5000 Kfz/24 h in 

der Zone von 0 – 100 m um durchschnittlich 40 % und in der Zone von 0 – 500 m um rd. 10 %. 

Zu ähnlichen Ergebnissen kam MACZEY (1995), der infolge von Straßenlärm im Bereich vom 30 – 

60 dB(A) bei Waldvögeln und im Bereich von 40 – 60 dB(A) bei Wiesenvögeln nachweisbare 

Beeinträchtigungen feststellte. Andere Autoren wie z. B. ILL’ICHEV (1995) stellten außerdem ent-

lang von Straßen eine Verschiebung des Artenspektrums fest. So dominierte im Moscow Ring 

Road Wald im Bereich zwischen 72 dB(A) (20 m vom Straßenrand) und 39 dB(A) (400 m vom 

Straßenrand) die Art Buchfink, welche auf die Verlärmung mit immer wieder unterbrochenem 

lauteren Gesang reagierte. Die Kommunikation der anderen Arten war offensichtlich soweit 

gestört, dass diese den untersuchten Bereich mieden. 

Zu dem dritten wichtigen Wirkmechanismus der Verlärmung, der Übermittlung von Informatio-

nen, die negative Reaktionsmuster auslösen, kommt es, wenn Schallereignisse (auch bei sehr 

geringer Schallintensität) individuellen Informationsgehalten zugeordnet werden können, die 

zu Reaktionen führen. Dabei ist die Reizintensität von nachrangiger Bedeutung. 

Vielmehr ist der Informationsgehalt des Reizes und die individuellen Erfahrungen der betroffe-

nen Tiere von Bedeutung. Hieraus ergibt sich, dass Tierarten situationsabhängig sehr unter-

schiedlich reagieren. Bei Gänsen ist z. B. bekannt, dass sie ihn Gebieten, in denen sie bejagt 

werden, stark auf Störungen reagieren, in benachbarten nicht bejagten Gebieten hingegen 

eine schwächere oder keine Reaktion zeigen. Im Zusammenhang mit einer schnellen Ge-

wöhnung vieler Arten an Störungen können diesbezüglich auch die zahlreichen Misserfolge 

bei der Abwehr von Vogelfraßschäden mittels Pressluftkanonen erklärt werden (RECK u. a. 

2001). Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Schäden, welche als Folgen von Lärm bei 

Tieren nachweisbar sind, - je nach Tierart und Lärmform - von einer Erhöhung der Aufmerk-

samkeit und der Herzfrequenz über Ausweichbewegungen und teilweise lebensgefährliche 

Gehörschäden bis zu Aborten, panischer Flucht mit gelegentlichen Todesfolgen und zur Ver-

treibung oder Schädigung ganzer Populationen reichen (http://www.laerm. zh.ch). 

Bei der Bewertung des Straßenlärms ist von einem langandauernden mäßigen Schalldruck-

pegel auszugehen, welcher vor allem hinsichtlich der Maskierungseffekte zu erheblichen Be-

einträchtigung führt. 

RASSMUS et al. (2003) gibt für schutzwürdige Brutvogelbestände die 47 dB(A)-Isophone als 

Schwellenwert an, bei dem mit einem rd. 25%-igen Lebensraumverlust zu rechnen ist. Dazu ist 

aber anzumerken, dass sich die Berechnungen von RASSMUS et al. (2003) auf ein früheres hol-

ländisches Lärmberechnungsverfahren stützen und es zur deutschen Berechnungsvorschrift 

http://www.laerm/
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RLS-90 systembedingte Differenzen gibt. Danach liefert die Lärmberechnung nach RLS-90 

nach bisherigen Untersuchungen mind. 5 dB(A) höhere Werte (BMVBW, 2005).  

Neue Erkenntnisse liefern die Ergebnisse des FuE-Vorhabens des Bundesministeriums für Ver-

kehr, Bau und Stadtentwicklung „Vögel und Verkehrslärm“ (Garniel et al. 2007). Danach gibt 

es in Abhängigkeit von der Lärmempfindlichkeit für einige wenige Brutvogelarten differenzier-

te kritische Schallpegel von 47 - 58 dB(A)tags/nachts, die zu einer Abnahme der Eignung als Le-

bensraum von 25 - 100% führen können. 

Unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse der genannten Veröffentlichung 

wurde 2010 die „Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr“ (Kieler Institut für Landschaftsökolo-

gie) veröffentlicht und im Januar 2011 vom BMVS eingeführt. Die „Arbeitshilfe Vögel und Stra-

ßenverkehr“ wurde gegenüber dem FuE-Vorhaben „Vögel und Lärm“ dahingehend an die 

Planungspraxis angepasst, dass sie die Komplexe „Wirkungsprognose“, „Vermeidung“ und 

„Kompensation“ abdeckt und somit die Aufgabenfelder der Eingriffsbewertung und Eingriffs-

bewältigung abdeckt. Damit ist sie geeignet, die geltenden Vorgaben für die landschafts-

pflegerische Begleitplanung im Straßenbau und die Durchführung von FFH-

Verträglichkeitsprüfungen im Bundesfernstraßenbau zu erfüllen. 

Die „Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr“ ist gemäß dem Erlass des SMWA vom 21.02.2011 

im Rahmen der straßenbegleitenden Umweltplanung uneingeschränkt anzuwenden.  

2.4.2  Empfindlichkeit gegenüber Störung durch künstliche Lichtquellen / Lichtreflexe 

Genauere Untersuchungen zur Störung nächtlich ziehender Vögel, zu denen etwa Enten, 

Stare, Lerchen, Limikolen, Grasmücken und Drosseln gehören, durch künstliche Lichtquellen 

wurden von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach durchgeführt. BRUDERER (2003) unter-

scheidet in diesem Zusammenhang zwei hauptsächliche Formen, in denen Licht störend auf 

Zugvögel wirkt. Die eine Form ist eine Attraktionswirkung bei schlechten Sichtverhältnissen, die 

andere eine Schreckreaktion beim Einfliegen in einen starken Lichtkegel. 

Der erstgenannten Attraktionswirkung bei schlechten Sichtverhältnissen liegt zugrunde, dass 

Vögel offenbar bei schlechter Sicht generell von Lichtquellen angezogen werden (SCHÜZ, 

1971, Grundriss der Vogelzugskunde, Berlin). Wenn Vögel bei schlechter Sicht (z. B. in Dunst, 

Nebel oder in einer Wolkenschicht) dem Licht des Mondes und der Sterne entgegen fliegen, 

kann ihnen dies helfen, durch eine Wolkendecke aufzusteigen. Bei nebeligen Wetterlagen 

bzw. bei hoher Luftfeuchtigkeit wirken starke künstliche Lichtquellen als tödliche Vogelfallen 

und es kann zu Massenkollisionen von Zugvögeln mit starken Scheinwerfern von Leuchttürmen 

und in vermindertem Maße auch mit Lichtern an Radio- und Fernsehtürmen kommen. 

Zum zweiten Wirkmechanismus der Störungen durch Licht, die Schreckreaktionen beim Ein-

fliegen in starke Lichtkegel, führte die Schweizerische Vogelwarte entsprechende Versuche 

durch. Im Zusammenhang mit dem hervorragenden Gesichtssinn der Vögel wurde nachge-

wiesen, dass plötzlich auftauchende starke Lichtreize auch oder gerade bei guten Sichtver-

hältnissen einen großen Einfluss auf das Flugverhalten ziehender Vögel haben. Die Vögel zeig-

ten dabei bereits beim Einschalten vergleichsweise schwacher Scheinwerfer (lediglich 200 

Watt, nicht 1000 und mehr Watt wie bei den Reklamescheinwerfern bzw. Skybeamern) erheb-

liche Schreckreaktionen und wichen bis zu 45° (im Durchschnitt 15°) von ihrer ursprünglichen 

Richtung ab, sie reduzierten ihre Geschwindigkeit und versuchten auch vertikal aus dem 

Strahl zu entweichen (BRUDERER, 2003). 

Untersuchungen zur Auswirkung von Scheinwerferlicht des fließenden Straßenverkehrs sind 

nicht bekannt. Erhebliche Störungen des Flugverhaltens ziehender Vögel können aber weit-
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gehend ausgeschlossen werden, da Lichtreflexe und Blendwirkungen fast ausschließlich im 

bodennahen Bereich entstehen. 

Ein wesentliches Ergebnis des FuE-Vorhabens „Vögel und Lärm“ ist die Feststellung, dass das 

räumliche Verteilungsmuster von Brutvögeln an Straßen nicht allein durch den Faktor Lärm 

beeinflusst wird. Die Reaktionen der Vogelarten auf optische Störungen (z. B. durch Schein-

werfer oder Störsignale durch Lichtspiegelungen) wurden als weiterer Wirkfaktor erkannt. Auf 

der Grundlage der artspezifischen Verhaltensweisen konnten potenzielle Anfälligkeiten für 

optische Störungen eingeschätzt werden, die zur Ermittlung folgender Effektdistanzen führte:  

 100 m: Arten, die sich überwiegend in der Deckung von dichter Vegetation aufhalten 

(z. B. Wintergoldhähnchen, Blaumeise) 

 200 m: Arten, die exponierte Singwarten und z. T. Singflüge ausführen (z. B. Ortolan, 

Singdrossel). Sehr seltene Arten, die theoretisch eine Effektdistanz von 100 m 

aufweisen dürften, aber über die kaum Daten vorliegen, wurde vorsorglich ei-

ne Effektdistanz von 200 m unterstellt. 

 300 m: Arten, die aufwendige Singflüge ausführen (z. B. Heidelerche). Für die in 

Deutschland extrem seltenen Raubwürger, Karmingimpel, Grauammer, Stein-

schmätzer und Zippammer wurde die Effektdistanz vorsorglich auf 300 m er-

höht, obwohl für sie eine theoretisch geringere Empfindlichkeit ermittelt wurde. 

2.4.3  Empfindlichkeit gegenüber direkter Störung durch den Menschen/visuelle Stö-

rungen 

Unter der Vielzahl der Populationsdeterminanten wie Witterung, Klima, Nahrungsverfügbar-

keit, Konkurrenz u.a.m. nimmt der Mensch mit seinen verschiedenen Formen der Raumnut-

zung immer mehr eine Schlüsselrolle ein. In diesem Zusammenhang gibt es auch zahlreiche 

Untersuchungen, wie stark Vogelarten auf direkte Störungen im Brutbereich reagieren. 

Dazu stellte REICHHOLF (1988) in mehreren großräumigen Studien am Inn fest, dass die bloße 

Anwesenheit von Menschen am Gewässer die für Wasservögel nutzbare Lebensraumkapazi-

tät bis zu 80 % verringern kann. Der Autor ermittelte einen direkten Zusammenhang zwischen 

der Dichte von Menschen im Uferbereich und der Anzahl der Wasservogelbrutpaare. Mit zu-

nehmender Dichte von Menschen und somit Störungen sank nachweisbar die Anzahl der 

Wasservogelbrutpaare. Hierbei war es unerheblich, ob der Mensch als Störfaktor im Uferbe-

reich in einem Boot saß oder im Uferbereich stand. 

In diesem Kontext stehen auch die Ergebnisse von GOLD et al. (1993), der die Entwicklung 

des Wasservogelrastbestandes im NSG „Monheimer Baggersee“ dokumentierte. Nachdem 

das Gewässer für den Bootsverkehr und Angler völlig gesperrt wurde, nahm der Rastbestand 

von Wasservögeln in den Folgejahren um ein Vielfaches zu. In diesem Zusammenhang wiesen 

z. B. BLEW & SÜDBECK (1996) durch ihre Untersuchungen nach, dass bei Wasservögeln Ge-

wöhnungserscheinungen an permanent wirkende Störfaktoren auf oder am Gewässer nicht 

erfolgen und sich Fluchtdistanzen nicht verringern. Ein Beleg für die Auswirkungen von direk-

ten Störungen durch den Mensch sind auch die Ergebnisse von mehreren Untersuchungen 

von HÜBNER & PUTZER (1985) und PUTZER (1989) zur Ermittlung der Fluchtdistanzen von Wasser-

vögeln gegenüber Booten, bei denen der Mensch frei sichtbar war (z. B. Anglerboote). Die 

Autoren stellten folgende mittleren Werte für Fluchtdistanzen fest: 

Tauchenten (Truppstärke > 400 Expl.) = 400 m 

Tauchenten (Truppstärke < 200 Expl.) = 250 m 

Tauchenten (gegenüber Segelbooten) = 363 m 

Schwimmenten = 200-300 m 

Säger = 259 m 

Kormorane = 207 m 
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Nach MEILE (1991) wirken sich schon geringfügige Störungen auf kleineren Gewässern we-

sentlich stärker aus, als auf größeren, da die Rückzugsmöglichkeiten fehlen. Als Reaktion auf 

die hohe Empfindlichkeit von schutzwürdigen Wasservogelbeständen ergibt sich häufig die 

Notwendigkeit zur Ausweisung von Schutzzonen. PUTZER (1989) empfahl für derartige Schutz-

zonen am NSG Laacher See (NRW) als ökologische Minimalforderung z. B. eine Breite von 

120 m, die vom Oberverwaltungsgericht Koblenz auch durchgesetzt wurde.  

Neben der Thematik der Einrichtung von wasserseitigen Schutzzonen gibt die Literatur auch 

Hinweise auf Vorschläge zur Einrichtung landseitiger Schutzzonen. Dies betrifft vor allem po-

tenzielle Äsungsflächen der Graugans während der Jungenaufzucht. Durch eine zeitlich be-

fristete Aussetzung der Freizeitnutzung dieser Gebiete (z. B. Grünlandbereiche am Westufer 

des Ziegelaußensees) während der Jungenaufzucht in den Monaten Mai und Juni kann der 

Bruterfolg und auch der Brutbestand dieser Art erhöht werden. 

Neue Erkenntnisse liefern die Ergebnisse des FuE-Vorhabens „Quantifizierung und Bewältigung 

entscheidungserheblicher Auswirkungen von Verkehrslärm auf die Avifauna“ (KIELER INSTITUT FÜR 

LANDSCHAFTSÖKOLOGIE, 11/2007). 

Die ermittelten artspezifischen Fluchtdistanzen sind unter der Beschreibung der maßgeblichen 

Gebietsbestandteile (Abschnitt 2.4 und 2.5) sowie der Wirkfaktoren des Vorhabens (Abschnitt 

3.2) enthalten. Sofern Erfahrungswerte vorlagen, wurde dabei zwischen verschiedenen Stör-

quellen unterschieden (Mensch / fließender Verkehr). 

Hinsichtlich des Wirkfaktors „Störung“ und für weitere mögliche Projektwirkungen wie Zer-

schneidung, Habitatveränderung und Kollision gibt Tabelle 4 eine Orientierung für die Beurtei-

lung der Empfindlichkeit von im Gebiet vorkommenden Vogelarten (Artenauswahl), welche 

besondere Lebensraumansprüche aufweisen (LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND 

GEOLOGIE MECKLENBURG – VORPOMMERN, 1999).  

In dem bereits im Abschnitt 2.5.1 benannten FuE-Vorhaben „Vögel und Verkehrslärm“ (Gar-

niel et al. 2007) wird die Berücksichtigung von Effektdistanzen vorgeschlagen. Dabei ist die 

Effektdistanz als die größte erkennbare Reichweite des negativen Einflusses von Straßen bzw. 

Eisenbahnen definiert. Die Effektdistanz geht häufig über den Bereich der Lärmauswirkungen 

hinaus und ist nicht mit der Fluchtdistanz gleichzusetzen. Über diese Distanz hinaus sind Beein-

trächtigungen durch den Straßenverkehr unwahrscheinlich.  

Im Ergebnis der Studie wurden für einige Vogelarten maximale Effektdistanzen angegeben, 

u.a. 100 m für die Sperbergrasmücke und den Schwarzmilan, 200 m für den Eisvogel, Rotmilan 

und Teichrohrsänger, 300 m für den Neuntöter und Ortolan, 400 m für den Grauspecht, Gro-

ßen Brachvogel und die Rohrweihe sowie 600 m für den Seeadler. Wie stark die Abnahme der 

Lebensraumeignung bis zur maximalen Effektdistanz ausfällt, hängt nicht nur von der spezifi-

schen Empfindlichkeit der einzelnen Arten, sondern auch von der besonderen Situation im 

betroffenen Gebiet ab. So halten sich zahlreiche Vogelarten zwangsläufig auch in der Nähe 

von Straßen auf, wenn geeignete Ausweichhabitate in größerer Entfernung fehlen. 

Für die Beurteilung der Empfindlichkeit galten außerdem folgende Grundsätze (FGSV 2002): 

- Je extremer die Ansprüche einer Art an spezifische Strukturen des Habitats bzw. Stand-

orts sind und je mehr spezifische Strukturen ein Habitat bzw. Standort aufweist, desto 

eher ist von einer größeren Empfindlichkeit auszugehen. 

- Je stärker die Standort- od. Habitatelemente einer Art von einer spezifischen Pflege und 

Nutzung abhängig sind u. je empfindlicher sie auf Veränderungen dieser Pflege und 

Nutzungen reagieren, umso eher ist von einer größeren Empfindlichkeit auszugehen. 

- Je stärker sich die Teilhabitate und deren Wechselbeziehungen ergänzen, umso eher 

kann eine größere Empfindlichkeit vorliegen. 
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- Je höher die Populationsgröße der Art im Vergleich zu den Populationen im Bezugsraum 

(insbesondere in der Naturräumlichen Haupteinheit und im Land) ist, desto eher kann 

eine größere Empfindlichkeit vorliegen. 

- Je besser der Zustand der Populationsstruktur ist, desto eher kann eine größere Empfind-

lichkeit vorliegen. Andererseits ist bei schlechtem Zustand zu prüfen, ob durch negative 

Einflüsse die Wiederherstellung eines guten Zustandes verhindert wird, in diesem Fall ist 

ebenfalls von einer größeren Empfindlichkeit auszugehen. 

- Arten, deren Populationen einer Kapazitätsstrategie (K-Strategie) folgen, weisen eher 

eine größere Empfindlichkeit auf als Arten, deren Populationen einer Vermehrungsstra-

tegie (r-Strategie) folgen. Bei Arten mit einer R-Strategie (ruderal, häufige Störfaktoren 

sind bedeutend) liegt  eine geringere Empfindlichkeit vor. 

- Je isolierter die betreffende Population einer Art ist u. je gefährdeter die Population ei-

ner Art im betroffenen Gebiet ist, desto eher ist von einer größeren Empfindlichkeit aus-

zugehen. 

Tabelle 4:  Übersicht über die besondere Empfindlichkeit von Vogelarten (aus LANDESAMT FÜR UMWELT, 

NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE MECKLENBURG – VORPOMMERN, 1999) 

 Empfindlichkeit gegenüber 

S: Störung1 

Z: Zerschneidung2 

H: Habitatsveränderung3 

K: Kollision4 

Vogelart S Z H K 

Bekassine  Gallinago gallinago X X X  

Baumfalke Falco subbuteo X    

Blässgans Anser albifrons   X  

Eisvogel Alcedo atthis   X X 

Fischadler Pandion haliaetus X  X X 

Flussuferläufer Actitis hypoleucos X X X  

Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria   X  

Grauammer Miliaria calandra     

Graugans Anser anser   X  

Graureiher Ardea cinerea X  X  

Grauspecht Picus canus  X X  

Höckerschwan Cygnus olor    X 

Kiebitz Vanellus vanellus  X X  

Knäkente Anas querquedula  X X  

Neuntöter  Lanius collurio     

Ortolan Emberiza hortulana     

Raubwürger Lanius excubitor     

Rohrdommel Botaurus stellaris X X X X 

                                                      
1 S: Störung ist im vorliegenden Zusammenhang ein anthropogen verursachtes Ereignis, das aus einem 

(Stör-) Reiz und der tatsächlichen oder potenziellen Reaktion eines Organismus in Form einer mess-

baren Verhaltensänderung besteht. 

2 Z: Zerschneidung ist der Prozess der Zunahme von Elementen der technischen Infrastruktur der Land-

schaft, durch die eine Unterbrechung der Kontinuität von Habitaten oder Landschaftsräumen her-

vorgerufen wird. Auswirkungen können durch die bloße Anwesenheit der Elemente der Infrastruktur 

und/oder durch den Betrieb der infrastrukturellen Einrichtung entstehen. 

3 H: Besondere Empfindlichkeit bezüglich Habitatveränderung durch Exklusivität der Habitatansprüche. 

4 K: Besondere Gefährdung durch Kollision im Bereich des bodennahen Luftweges (Vögel), vor allem bei 

der Begegnung mit schnellfahrenden Fahrzeugen. 
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 Empfindlichkeit gegenüber 

S: Störung1 

Z: Zerschneidung2 

H: Habitatsveränderung3 

K: Kollision4 

Vogelart S Z H K 

Rohrweihe Circus aeruginosus   X X 

Rotmilan Milvus milvus    X 

Saatgans Anser fabalis X  X  

Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus  X X  

Schwarzmilan Milvus migrans     

Schwarzspecht Dryocopus martius     

Schwarzstorch Ciconia nigra X  X X 

Seeadler Haliaeetus albicilla X X X X 

Sperbergrasmücke Sylvia nisoria     

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe   X  

Stockente Anas plathyrhnochos   X  

Tafelente Aythya ferina   X  

Tüpfelralle Porzana porzana X X X  

Wasserralle Rallus aquaticus  X X  

Weißstorch Ciconia ciconia   X X 

Wendehals Jynx torquilla   X  

Wespenbussard Pernis apivorus   X  

Zwergstrandläufer Calidris minuta  X X  

Zwergschnäpper Ficedula parva   X  

2.5  Management-Pläne / Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Für das SPA-Gebiet „Vereinigte Mulde“ wurde bislang noch kein Managementplan erarbei-

tet. Die gebietspezifischen Erhaltungsziele (speziell Erhaltungsziel 5, siehe Abschnitt 2.2) geben 

den Rahmen für die vorzusehenden Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen vor. Dabei ist im 

unmittelbaren Wirkraum insbesondere die Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung fol-

gender Lebensräume relevant: 

- naturnaher Fluss mit seinen Abbruchufern, Hegern und sonstigen Uferbereichen,  

- zahlreiche Altwässer in unterschiedlicher Ausprägung, 

- reich strukturierte bis strukturarme Agrarflächen, insbesondere Dauergrünland feuchter bis 

trockener nährstoffarmer Standorte, 

- Gehölzbestände, insbesondere Weichholz- und Hartholzauenwälder, Eschen-Erlenwälder, 

Eichen-Hainbuchenwälder, Buchenwälder, höhlenreiche Einzelgehölze, Baumreihen und 

Gehölzgruppen sowie Auengebüsche und Hecken, 

- Kleinere Fließgewässer, Teiche, Röhrichte, Brachen feuchter bis trockener Standorte,  

- natürliche kiesig-sandige, vegetationsarme Sedimentations- und Erosionsbereiche in den 

Auen. 

3 Beschreibung des Vorhabens sowie der relevanten Wirkfaktoren 

3.1  Beschreibung des Vorhabens 

Der betrachtete Bereich der B 2 liegt im Nordwesten von Sachsen im Landkreis Nordsachsen. 

Die Bundesstraße B 2 ist südlich von Wellaune mit der B 183a und in der Ortslage mit der B 107 

verknüpft und verläuft von Leipzig kommend durch Wellaune in Richtung Bad Düben. Die 

vorhandene Verkehrsbelastung (DTV 10.600 Kfz) ist für die Ortslage mit erheblichen Einschrän-

kungen in der Wohn- und Lebensqualität verbunden. 
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Mit dem Straßenbauprojekt soll eine Ortsumgehung geschaffen werden. Für die Ortsumge-

hung Wellaune wurden im Rahmen der Linienfindung 3 mögliche Trassen östlich oder westlich 

von Wellaune untersucht (vgl. Abb.). 

 
Abbildung 1:  Darstellung der Varianten im Rahmen der Linienfindung 

Im Ergebnis der Vorplanung (einschließlich UVS) wurde unter Berücksichtigung der Lage und 

Betroffenheit der NATURA 2000-Gebiete die Variante 1 östlich von Wellaune als Vorzugsvari-

ante herausgearbeitet. Sie ist Gegenstand der vorliegenden FFH-Vorprüfung (vgl. Abb. 2). 

 

Abbildung 2:  Trasse Vorentwurf und SPA-Gebietskulisse 

Der Beginn der Baustrecke (Bau-km 0+000) befindet sich bei NK 4441 055, Stat. 2.925 an der 

bestehenden B2 im Bereich der Waldsiedlung. Der Anfangsbereich der Trasse verläuft mit 

Trassenverbesserung im Bereich der vorhandenen B 2, verlässt dann den Bestand in südöstli-

cher Richtung und verläuft über landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

Laut Planung quert der Wirtschaftsweg -Feldweg Nr. 16 bei Bau-km 0+ 647 die Trasse der B 2n 

plangleich. 

N N 

N 



LASuV NL Leipzig Erläuterungsbericht FFH-Vorprüfung- Vorentwurf Unterlage 19.3.2 

B 2, Ortsumgehung Wellaune 

 

 18 

Weiterführend wird die B 183a durch Verlängerung zur Neubautrasse der B 2n über einen 

plangleichen Knotenpunkt neu angebunden. Im weiteren Trassenverlauf der B 2n wird am 

südöstlichen Ortsrand von Wellaune die vorhandene B 107 gequert. Hier ist die Neuanlage 

eines 4-armigen-plangleichen Knotenpunktes (Kreisverkehr) vorgesehen. 

Nach der Querung der B 107 verläuft die Ortsumgehung bis zur Wiederanbindung auf den 

Bestand der B 2 Richtung nördlich von Wellaune in Richtung Bad Düben weiter über landwirt-

schaftlich genutzte Flächen. 

Diese tiefliegenden Flächen gehören auch zu den geplanten Überflutungsflächen des ge-

steuerten Polders Löbnitz. Zur Gewährleistung der Polderfunktion, besonders des behinde-

rungsfreien Zu- und Abflusses, ist hier eine etwa geländegleiche Trassierung der B 2n erforder-

lich. Im Polderfunktionsfall kann eine Überflutung dieses Trassenabschnittes der B 2n nicht aus-

geschlossen werden. Das Bauende befindet sich bei Bau-km 3+005 bzw. NK 4441 002, Stat. 

1.492. Die Länge der Neubaustrecke der B 2n beträgt somit 3,005 km. 

Wesentliche technische Gestaltung der Baumaßnahme 

Aufgrund der Verbindungsfunktion wird die B 2 gemäß Richtlinie für die integrierte Netzgestal-

tung (RIN 2008) als überregionale Straße außerhalb bebauter Gebiete in die Verbindungs-

funktionsstufe (VFS) ll (überregionale Straße), Straßenkategoriengruppe LS (Landstraße) und 

Straßenkategorie LS II eingeordnet. Die geplante Ortsumgehung (B2n) wird als anbaufreie, 

einbahnige Straße geplant. Die B 2 verläuft insgesamt zwischen Leipzig und Bad Düben 

durchgängig zweistreifig. 

Bisherige / zukünftige Straßennetzgestaltung 

Die vorhandenen Straßen und Wege im Planungsbereich werden unter Beibehaltung der 

Funktionalität und überwiegend auch lagegleich an die B 2n bzw. an die in diesem Zusam-

menhang entstehenden neuen Straßen und Wege angeschlossen. 

Der Noitzscher Weg wird zukünftig durch die neue Trasse der B 2n unterbrochen, so dass die 

Durchgängigkeit des Weges bis einschließlich einer Verknüpfung mit der B 107 zukünftig nicht 

mehr gegeben ist. Die Erschließung der betroffenen Anliegergrundstücke erfolgt zukünftig 

über den Feldweg Nr. 16 bzw. das vorhandene örtliche Wegenetz mit Anschluss an das über-

geordnete Straßennetz. Der überplante Bestand der B 2 wird überwiegend zum Wirtschafts-

weg mit Radwegnutzung zurückgebaut. Ein Teilstück des vorhandenen separaten Radweges 

zwischen Wellaune und Bad Düben wird im überplanten Abschnitt komplett zurückgebaut, 

da der Radverkehr auf der teilrückgebauten B 2 (zukünftig Wirtschaftsweg) geführt werden 

kann. Weiterführend in nördliche Richtung erfolgt eine entsprechende Aufbindung vom Wirt-

schaftsweg auf den bestehenden separaten Radweg. 

Maßgebende Verkehrsbelastung (Prognose 2030) 

Im Ergebnis der Verkehrsplanerischen Untersuchung wird in Abhängigkeit vom Netzfall für den 

Prognosehorizont 2030 auf der B 2n ein DTV von 5.614 bis 9.444 Kfz/24h3 mit einem SV-Anteil 

von 10 % ausgewiesen. Für den Netzfall 0 ist die ausgewiesene Prognosebelegung DTV in der 

Ortslage Wellaune von bis zu 9.393 Kfz/24h3 mit einem SV-Anteil von bis zu 10 % nur unbedeu-

tend geringer. Damit erzeugt die derzeitige und zukünftige Verkehrsbelastung im Zuge der 

vorhandenen B 2 für die Ortslage Wellaune erhebliche Einschränkungen der Wohn- und Le-

bensqualität. Der dem Feststellungsentwurf zugrunde liegende Netzfall 1 unterscheidet sich 

hinsichtlich der Verkehrsbelegungszahlen nur unwesentlich vom Prognosenullfall (Netzfall 0). 

Im Netzfall 1 wird der Netzfall 0 durch die geplante Trasse in ihrer Vorzugsvariante ergänzt. Die 

Streckenbelastung der B 2n liegt gemäß Verkehrsuntersuchung (siehe auch Unterlage 22) 

                                                      

3 Verkehrsdaten für lufthygienische und schalltechnische Untersuchungen (IVAS, 26.09.2017) 
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zwischen 5.614 und 9.444 Kfz/ 24 h bei einem Schwerverkehrsanteil bis 10 %. Mit der geplanten 

Ortsumgehung Wellaune soll eine erhebliche Verbesserung der Verkehrssituation und Ver-

kehrssicherheit in der Ortslage Wellaune erreicht werden. Mit der geplanten Ortsumgehung 

Wellaune soll eine erhebliche Verbesserung der Verkehrssituation und Verkehrssicherheit in 

der Ortslage Wellaune erreicht werden. 

Querschnitte, Fahrbahnbefestigung und Entwurfsgeschwindigkeit 

Nach den Grundsätzen der Richtlinie für die Anlage von Landstraßen (RAL) und ausgehend 

von der Verkehrsbelastung der B 2 nördlich von Krostitz mit überwiegend deutlich unter 8.000 

Kfz/24h, wird die B2 der Entwurfsklasse (EKL) 3 zugeordnet. Aus Kontinuitätsgründen gilt die 

EKL 3 auch für den mit >10.000Kfz/24h belasteten, 3 km langen Abschnitt der B 2 zwischen 

Wellaune und Bad Düben. Die Entwurfs- und Betriebsmerkmalen der EKL 3 sind: 

 Planungsgeschwindigkeit: 90 km/h 

 Betriebsform: allgemeiner Verkehr 

 Querschnitt: RQ 11 

Die B 2n wird nicht als Kraftfahrstraße vorgesehen.  

Mit Bezug auf die Verträglichkeit der geplanten Strecken mit den angrenzenden Strecken der 

B 183a, B 107 Ost und B 107 West wurden hinsichtlich einer einheitlichen Streckencharakteristik 

sowie unter Beachtung der Verkehrsbelastung und in Anpassung an den Bestand für die An-

binde- und Neubaubereiche Straßenquerschnitte von RQ 11 und 9,5 festgelegt. 

Die Festlegung der Regelbreite von 3,50 m für die befestigte Wegbreite von Wirtschaftswege 

erfolgte in Abstimmung mit der Stadtverwaltung Bad Düben unter Beachtung des vorhande-

nen landwirtschaftlichen Verkehrs. Die Querschnittsgestaltung entspricht den Grundsätzen für 

die Gestaltung ländlicher Wege (ARS 28/2003) hinsichtlich der Kronenbreite von 5,50m für 

Feldwege/Wirtschaftswege mit stärkerem Begegnungsverkehr. Weiterhin wurde bei der Di-

mensionierung der geplanten Wirtschaftswegquerschnitte der bisherige Ausbauzustand der 

Wege in Anschluss- bzw. Nachbarbereichen berücksichtigt. 

Technologischer Streifen / Baustelleneinrichtung 

Die Breite des technologischen Streifens beträgt beidseitig der Trasse im Allgemeinen 10 m. 

Der technologische Streifen wird nach Fertigstellung der Baumaßnahme rekultiviert. 

Ingenieurbauwerke  

Durchlassbauwerk am Ringgraben - Neubau 

Für den Durchlass bei Bau-km 1+300 ist aus empirischen Festlegungen eine Nennweite DN 

1000 vorgesehen. Die Zuordnung dieses Durchmessers entspricht dem vorhandenen Quer-

schnitt des Wellauner Ringgrabens und dem eingeschätzten Regel-Abflussbedarf. Diese hyd-

raulischen Normal-Bedingungen werden durch die vorgesehene Einleitung aus dem Straßen-

bereich der B 107 von 21,6 l/s (Einleitstelle 3/3) nicht verändert. 
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3.2 Wirkfaktoren 

Für die schutzgebietsbezogene Betrachtung sind diejenigen Wirkfaktoren von Bedeutung, die 

sich auf die Erhaltungsziele des Schutzgebietes und die für sie maßgeblichen Bestandteile 

auswirken können. Die Relevanz der projektspezifischen Wirkfaktoren, auch solche außerhalb 

des Gebietes, ergibt sich aus den spezifischen Betroffenheiten der Erhaltungsziele (BMVBW, 

2004). 

Bei Verkehrsvorhaben wird generell nach bau-, betriebs- und anlagebedingten Wirkfaktoren 

unterschieden. Die dadurch entstehenden strukturellen und/oder funktionalen Beeinträchti-

gungen können in Verlust, Funktionsverlust sowie funktionale Beeinträchtigungen eingeteilt 

werden. Potenzielle baubedingte Wirkungen sind alle auf die zeitlich befristete Baumaßnah-

me beschränkten Wirkungen z. B. durch Baustellenverkehr, Baustelleneinrichtung sowie Aus-

wirkungen des Baubetriebs. Die potenziellen anlagebedingten Wirkungen sind alle durch den 

Baukörper dauerhaft verursachten Veränderungen z. B. durch Flächeninanspruchnahme 

sowie Trenn- und Barrierewirkung. Sie sind zeitlich unbegrenzt und greifen in das örtliche Wir-

kungsgefüge ein. Unter den potenziellen betriebsbedingten Wirkungen sind alle Umweltaus-

wirkungen zu verstehen, die durch Betrieb und Unterhaltung der Straße hervorgerufen wer-

den. Dazu zählen z. B. das Kollisionsrisiko sowie die Beeinträchtigung durch Verlärmung und 

visuelle Störreize. Die Grundlage der Prognose von möglichen projektbedingten akustischen 

Störungen des SPA-Gebietes sind die kritischen Schallpegel. Je nach Empfindlichkeit der be-

troffenen Arten ist innerhalb des verlärmten Bereiches mit einer Abnahme der Eignung des 

Lebensraumes für die betroffene Art zu rechnen. Ausgehend von dem im Untersuchungsraum 

vorkommenden Artenspektrum ist die 47 dB(A)tags –Isophone für die Lärmempfindlichen Brut-

vögel und die 52 dB(A)tags –Isophone für die übrigen Brut- und Rastvögel relevant.  

Die Ermittlung der projektspezifischen Wirkfaktoren und ihrer Wirkintensitäten erfolgt ausge-

hend von der technischen Vorplanung bzw. den Parametern des Projektes. In Abhängigkeit 

von der ermittelten Empfindlichkeit (vgl. Abschnitt 2.3) der zu betrachtenden Vogelarten so-

wie den technischen Parametern wurden die folgenden Projektwirkungen beurteilt: 

Potenzielle baubedingte Wirkungen 

- Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme außerhalb des SPA-Gebietes, 

- Lärm, Erschütterungen durch Baumaschinen u. Transportfahrzeugen sowie Irritation durch 

künstliche Lichtquellen (besonders bei nächtlicher Bautätigkeit) 

- Optische Störung, Beunruhigung durch ungerichtete Bewegungen von Menschen auf 

der Baustelle 

Potenzielle anlagebedingte Wirkungen 

- Verlust (Flächeninanspruchnahme) außerhalb des SPA-Gebietes (Ackerflächen, Grün-

land), Verlust von Vegetationsbeständen / Gehölzen, Zerschneidungseffekte  

 

Potenzielle betriebsbedingte Wirkungen 

- Verkehrsbedingter Lärm und visuelle Störungen, Beunruhigung in maßgeblichen Habita-

ten (Brutplätze, Rast- und Nahrungsgebieten), Kollision 

 

Nachstehend erfolgt eine Vorprüfung der Vogelarten gemäß den Erhaltungszielen für die 

Vorzugsvariante mit Verlauf östlich von Wellaune. 
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4 Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Schutzgutes 

durch das Vorhaben 

Aufbauend auf die oben dargestellten maßgeblichen Bestandteile der Erhaltungsziele sowie 

die Beschreibung des Vorhabens mit seinen Wirkfaktoren wurde folgender Untersuchungs-

rahmen festgelegt (vgl. „Leitfaden zur FFH-VP im Bundesfernstraßenbau“; BMVBW, 2004): 

Potenziell betroffene Erhaltungsziele 

Für die zu betrachtende Trasse wird eine potenzielle Betroffenheit aller unter Abschnitt 2.2 

aufgeführten Erhaltungsziele bzw. einzelner darin aufgeführter signifikanter Vogelarten ge-

prüft. 

Abgrenzung des Untersuchungsraumes  

Der Untersuchungsraum ist der Raum, der zur Beurteilung der Auswirkungen des Projektes auf 

die Erhaltungsziele des Schutzgebietes herangezogen wurde. Er umfasst das gesamte be-

troffene SPA-Gebiet und darüber hinaus die Strukturen, Funktionen und funktionalen Bezie-

hungen außerhalb des Schutzgebietes, die für einen günstigen Erhaltungszustand des Schutz-

gebietes unerlässlich sind. Die Ausdehnung des Untersuchungsraumes wird dabei von der 

Empfindlichkeit der Erhaltungsziele des SPA-Gebietes vorgegeben. Die für die Erhaltungsziele 

maßgeblichen Bestandteile des Gebietes sind definitionsgemäß die vorkommenden signifi-

kanten Vogelarten gem. Anhang I und Art. 4 Abs. 2 VSchRL und die für sie wichtigen Habita-

te/Habitatelemente und Gebietsfunktionen einschließlich der ermittelten Funktionsbeziehun-

gen. 

Im Rahmen der Bearbeitung wurde inhaltlich-methodisch weiterhin nach Vorhabensort und 

Wirkraum differenziert. 

 Der Vorhabensort ist die unmittelbar von der Trasse beanspruchte Grundfläche, von 

der alle bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen ausgehen. Am Vorha-

bensort liegt eine sehr hohe Wirkintensität durch die direkte Flächeninanspruchnah-

me (Trasse und Nebenflächen) vor, die mit einem vollständigen Verlust der betroffe-

nen Flächen und Funktionen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten verbunden ist. Ge-

nerell kann der Vorhabensort innerhalb oder außerhalb des SPA-Gebietes liegen.  

 Der Wirkraum umfasst den Raum, in dem vorhabensspezifische Projektwirkungen Be-

einträchtigungen auslösen können. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um be-

triebsbedingte Auswirkungen wie visuelle Störreize, Verlärmung, Zerschneidung usw., 

die über die direkte Flächeninanspruchnahme hinaus reichen. Für die Abgrenzung 

wurden diejenigen Wirkprozesse zugrunde gelegt, die für die Erhaltungsziele des 

Schutzgebietes relevant sind (unter Beachtung der spezifischen Empfindlichkeiten). 

Besondere Bedeutung erlangen hierbei die in der Arbeitshilfe „Vögel und Straßenver-

kehr“ (Kieler Institut für Landschaftsökologie 2010) für  Brut- und Rastvögel festgestell-

ten Störungsempfindlichkeiten durch Lärm und optische Beeinträchtigungen.  

 

Abgrenzung des detailliert untersuchten Bereiches  

Der detailliert untersuchte Bereich schränkt diejenigen Teilräume des Gebietes ein, die in ihren 

für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen im konkreten Fall erheblich beeinträchtigt 

werden können (vgl. Wirkraum). Im vorliegenden Fall umfasst der detailliert untersuchte Be-

reich den möglichen Wirkraum (maximal mögliche Einflussbereiche) und die Bereiche mit 

relevanten Gebietsfunktionen für potenziell betroffene Arten einschließlich der Verbundfunk-

tionen. Ausgehend von ihrer Empfindlichkeit erfolgte die Abgrenzung insbesondere unter Be-

rücksichtigung der in den Erhaltungszielen aufgeführten Vogelarten. 
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Prognose möglicher Betroffenheiten 

Die Erarbeitung der FFH-Vorprüfung erfolgte auf der Grundlage vorhandener Daten, wobei 

u. a. Materialien der Fachbehörden und Fachliteratur ausgewertet wurden und projektintern 

ermittelter Daten. Ausgehend von den ermittelten Wirkfaktoren / Wirkprozessen des Projektes 

sowie den Einflussbereichen der projektbedingten Wirkfaktoren und den Funktionen des 

Schutzgebietes (z. B. Brut-, Nahrungs- und Rastplatzfunktion) wurde die mögliche Betroffenheit 

der signifikanten Vogelarten lt. Anhang I u. Art. 4 Abs. 2 VSchRL sowie weiterer für das Gebiet 

qualitativ und quantitativ hervorragender Vogelarten im Sinne einer Vorprüfung beurteilt, 

wobei das gesamte Vogelschutzgebiet betrachtet wurde (vgl. Tabelle 5 bis Tabelle 7).  

 

Bei der Beurteilung der für das SPA-Gebiet qualitativ und quantitativ hervorragenden Vogel-

arten erfolgt im vorliegenden Fall eine Zusammenfassung von Arten mit vergleichbarem art-

spezifischen Verhalten, vergleichbaren Lebensraumansprüchen und Empfindlichkeiten ge-

genüber Störungen. Folgende Artengruppen bzw. Funktionsgruppen wurden gebildet: 

 Freiwasserarten/ Wasservögel (Stock- und Tafelente, Höckerschwan, Wasserralle), 

 Wasservögel mit Nahrungshabitaten im Umfeld der Muldeaue (Singschwan, Bläss- und 

Graugans, Goldregenpfeifer, Graureiher) sowie  

 weitere Arten (Bekassine und Rohrdommel) 

 



 

 

 

2
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Tabelle 5: Ermittlung der möglichen Betroffenheit von Brutvögeln des Anhangs I der VSchRL gem. den Erhaltungszielen 

wiss. Bezeich-

nung 

(dt. Name) 

maßgebliche Habitate bzw. Habitatelemen-

te3 

Empfindlichkeit / Ge-

fährdung 

Vorkommen in Sachsen, im SPA-Gebiet und mögliche Betroffenheit  

 

Luscinia svecica  

(Blaukehlchen) 

Als Bruthabitate kommen vor allem Feucht-

gebiete mit ausgedehnten Weiden- und 

Erlengebüschen in Frage, die von Röhricht 

durchzogen sind und Freiflächen und Flach-

wasserbereiche einschließen können, meist 

im Anschluss an nasse Wiesen oder Bruch-

wald (Fluss- u. Seeniederungen) Blaukehl-

chen sind Bodenbrüter (Zeitraum April bis 

Juni). 

Raumbedarf: Brutareal von 0,24->2 ha 

(LAMBRECHT, H. & TRAUTNER, J. (2007) 

Nahrung: Insekten und Beeren 

Flussregulierungen,  

Fortschreiten der Suk-

zession, Nutzungsauf-

gaben oder den Aus-

fall der Pflegemaß-

nahmen 

schwache Lärmemp-

findlichkeit, Effektdis-

tanz 200 m 

Für Sachsen gibt es seit 1990 wieder einzelne Brutnachweise (im Leipzi-

ger Land - Eschefelder Teiche; dem Oberlausitzer Heide- und Teichge-

biet und dem Moritzburger Teichgebiet). Die Gesamtanzahl der Brut-

paare wird mit 2 bis 4 angegeben (LfUG, 2008). 

Im SPA-Gebiet kommen nur vereinzelt Brutpaare vor, ebenso sind nur 

einige Individuen als Durchzügler aufgetreten. 

Es liegen keine Artnachweise im Wirkraum o. dessen Umfeld vor. 

Eine vorhabensbedingte Betroffenheit durch bau-, anlage- und be-

triebsbedingte Projektwirkungen für das Blaukehlchen ist ausgeschlos-

sen. 

Anthus campesiris  

(Brachpieper)  

Er bevorzugt offene, trockene und sandige 

Gebiete mit spärlicher Vegetation und frei-

liegendem Substrat, i. d. R. innerhalb war-

mer, Windschutz bietender Kiefernwälder 

(wie Truppenübungsplätze, Brandflächen, 

Kahlschläge und junge Kiefernkulturen in 

Heidegebieten, aber auch Bereiche der 

Bergbaufolgelandschaft, Ruderal-, Acker- 

und Kurzgrasflächen). 

Die Vögel brüten in Nestern am Boden meist 

in den Monaten Mai bis Juni, wobei zwei 

Jahresbruten möglich sind. 

Raumbedarf: Brutareal von 1-35 ha 

(LAMBRECHT, H. & TRAUTNER, J. (2007) 

Nahrung: Insekten 

 

Nutzungsänderungen, 

Sanierungen und der 

natürlichen Sukzession 

auf ehemaligen Trup-

penübungsplätzen 

und in der Berg-

baufolgelandschaft 

schwache Lärmemp-

findlichkeit, Effektdis-

tanz 200 m 

Der Gesamtbestand in Sachsen wird auf 300 bis 500 Brutpaare ge-

schätzt. In den letzten Jahren war ein allgemeiner Bestandesrückgang 

in Sachsen zu verzeichnen, so dass die Art in der Roten Liste Sachsens 

als »stark gefährdet« eingeschätzt wird. Außerhalb der Braunkohleta-

gebaue und der (ehemaligen) Truppenübungsplätze in den Heidege-

bieten liegen nur sporadisch verbreitete Brutnachweise vor.  

Im SPA-Gebiet gibt es ca. 1-5 Brutpaare, einzelne Individuen sind auf 

dem Durchzug aufgetreten. 

Es liegen keine Artnachweise im Wirkraum oder dessen Umfeld vor. 

Es ist keine vorhabensbedingte Betroffenheit durch bau-, anlage- und 

betriebsbedingte Projektwirkungen für den Brachpieper abzusehen. 

 

3 Angaben zu Habitatansprüchen, zur Verbreitung aus STEFFENS et al (1998b); www.umwelt.sachsen.de; LAMBRECHT, H. & TRAUTNER, J. (2007), www.naturschutz-

fachinformationssysteme-nrw.de, Land Mecklenburg-Vorpommern, 2001, Angaben zum Vorkommen vgl. Kap. 2.2. 

 

http://www.umwelt.sachsen.de/
http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/
http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/
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wiss. Bezeich-

nung 

(dt. Name) 

maßgebliche Habitate bzw. Habitatelemen-

te 

Empfindlichkeit / Ge-

fährdung 

Vorkommen in Sachsen, im SPA-Gebiet und mögliche Betroffenheit  

 

Alcedo atthis  

(Eisvogel) 

waldreiche Seengebiete u. Flüsse und Bäche 

der freien Landschaft, Gewässer müssen 

sauber und fischreich sein; von entschei-

dender Bedeutung sind steile Uferwände 

(auch Wurzelteller umgestürzter Bäume), 

fliegen entlang von Gewässerläufen (meist 

offenen Wasserflächen) 

Raumbedarf: Brutareal von 0,5 bis 3 km 

Fließgewässerstrecke 

Nahrung: vorwiegend Elritzen, Stichlinge und 

Gründlinge; auch Gelbrandkäfer, Libellen-

larven, Krebse oder Kaulquappen 

Fressfeinde, Hochwas-

ser mit Verlust der Bru-

ten, Gewässerver-

schmutzung, beson-

ders empfindlich ge-

genüber Störungen 

während des Höhlen-

baus von März – April 

und in der Brutaufzucht 

vom Anfang Mai bis 

Mitte Sept.  

schwache Lärmemp-

findlichkeit, Effektdis-

tanz 200 m 

Im gesamten SPA-Gebiet sind > 25 Brutpaare nachgewiesen (SDB) Laut 

Erhaltungsziel 2 stellt das SPA-Gebiet eines der bedeutendsten Brutge-

biete des Eisvogels im Freistaat Sachsen dar. Besonders im Bereich der 

Muldesteilufer innerhalb des NSG am Flussabschnitt Eilenburg – Haini-

chen. 

Innerhalb des Wirkraumes liegen keine Artnachweise vor. Geeignete 

Habitatstrukturen befinden sich in der Muldeaue zwischen Eilenburg 

und Bad Düben.   

Von einer Betroffenheit des Eisvogels durch bau-, anlage- und be-

triebsbedingte Projektwirkungen ist nicht auszugehen. Die Muldeaue ist 

ca. 700 m und die Mulde ca. 1.200 m von der östlich von Wellaune 

verlaufenden Trasse entfernt und befindet sich außerhalb möglicher 

Projektwirkungen. Maßgebliche Habitatelemente für den Eisvogel wer-

den weder in Anspruch genommen, noch zerschnitten.   

Pandion haliae-

tus 

(Fischadler) 

ausgedehnte Auwälder im Bereich natürli-

cher Flussdynamik inklusive Altwässer, Horste 

auf flachen, besonders exponierten Kiefern-

kronen; fischreiche Gewässer  

Geeignete Nahrungsgewässer sind mittel-

große und große Seen, Altwässer sowie ruhi-

ge Abschnitte und Staustufen großer 

Raumbedarf: Aktionsraum von ca. 43,2 km², 

Hauptjagdgebiet ca. 13,6 km²  

 

Nahrung: fast ausschließlich Fische; Kleinsäu-

ger, Schildkröten, Enten, Seeschlangen, Frö-

sche, Krebse und Wasserschnecken 

anthropogene Störun-

gen an den Brutplät-

zen, Stromleitungsun-

fälle, Kontamination 

der Nahrungskette, 

verringertes Nahrungs-

angebot infolge Ge-

wässerverschmutzung, 

Verlust geeigneter 

Horstbäume 

ohne spezifisches Ab-

standsverhalten zu 

Straßen, Fluchtdistanz 

500 m, optische Signa-

le entscheidend, Lärm 

am Brutplatz unbedeu-

tend 

 

Im SPA-Gebiet wurden ca. 5 Brutpaare ermittelt. Ein Fischadlerhorst 

befindet sich ca. 1.000 m östlich des Bauvorhabens auf dem Mast einer 

Hochspannungsleitung. Seine maßgeblichen Habitate befinden sich 

entlang der Muldeaue, die laut Erhaltungsziel 2 des SPA-Gebietes eines 

der bedeutendsten Brutgebiete des Fischadlers im Freistaat Sachsen 

darstellen.  

Das Bruthabitat des Fischadlers liegt außerhalb möglicher Projektwir-

kungen. Zur Inanspruchnahme von Funktionsflächen der Art kommt es 

nicht, da Fischadler vorzugsweise entlang von Gewässern jagen 

(Hauptjagdgebiete: Mulde u. deren Altarme). Eine Gefährdung von 

Brutvorkommen (Brutfunktion / Reproduktionserfolg) durch bau-, anla-

ge- u. betriebsbedingte Störungen kann ausgeschlossen werden. 

Ausgehend von der derzeitigen Verkehrssituation der B 2 nördlich von 

Wellaune (Straßenverkehr, Fußgänger u. Radfahrer) sind weder bau-

bedingte Störungen (ungleichmäßiger Lärm, ungerichtete Bewegun-

gen von Baumaschinen u. Menschen), noch künftige verkehrsbedingte 

Beeinträchtigungen (Lärm, Erschütterung, Störreize) entlang von Funkti-

onsbeziehungen des Fischadlers zu erwarten.   
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wiss. Bezeich-

nung 

(dt. Name) 

maßgebliche Habitate bzw. Habitatelemente Empfindlichkeit / Ge-

fährdung 

Vorkommen im SPA-Gebiet und mögliche Betroffenheit 

 

Picus canus  

(Grauspecht) 

typische Auwaldart in Laub- und Laubmischwäl-

der mit Altholzbeständen (insbesondere Rotbu-

che) sowie Lichtungen, Kahlschlägen und 

Waldwiesen, in Sachsen Bruthöhlen meist in Rot-

buche, aber auch in Eichen, Linden, Weiden u. 

Birken 

 

Raumbedarf: zur Brutzeit 1-< 2 km² 

Nahrung: Puppen und Imagines von Ameisen 

kältestarre Fliegen, Grillen, Blattläuse, Käfer und 

deren Larven, im Winter auch von Samen und 

Früchten 

anthropogene Störun-

gen an den Brutplät-

zen, Habitatverlust 

 

Art mit mittlerer Lärm-

empfindlichkeit, kriti-

scher Schallpegel: 

58 dB(A) tags,  Effekt-

distanz 400 m 

1 - 5 Brutpaare im gesamten SPA-Gebiet. Für den Wirkraum liegen kei-

ne Vorkommensnachweise vor. Im Umfeld des Wirkraumes bestehen 

Brutnachweise in den Bruchgebieten der Dübener Heide (STEFFENS, 

1999) und in der Muldeaue (SDB). Potentielle Lebensräume bietet der 

Bruch Wellaune. Das Vorhaben befindet sich in einem Abstand zu die-

sem Habitat von ca. 350 m. Der Trassenverlauf ist allerdings für diesen 

Abschnitt auf der vorhandenen B 2 vorgesehen, so dass sich der ge-

genwärtige günstige Erhaltungszustand der potentiellen Habitatflächen 

durch das Vorhaben nicht verändern wird.  

Die bekannten Bruthabitate liegen außerhalb möglicher Projektwirkun-

gen. Eine Gefährdung von Brutvorkommen (Brutfunktion / Reprodukti-

onserfolg) durch bau-, anlage- u. betriebsbedingte Projektwirkungen 

kann ausgeschlossen werden. 

Lullula arborea  

(Heidelerche) 

trockene, warme, sonnenexponierte Standorte 

mit spärlicher Vegetation; Heiden; Bestandsrän-

der, Blößen, Kahlschläge und Aufforstungen in 

Kiefernwaldgebieten, auch an Wälder grenzen-

de Ackerflächen 

Brutrevier: 2 - 3 (max. 8) ha groß, bei Siedlungs-

dichten von bis zu 2 Brutpaaren auf 10 ha. 

Nahrung: Sommer/ Herbst: Insekten, wenig 

pflanzliche Nahrung; Winter/ Frühjahres: haupt-

sächlich Pflanzenteile (z.B. Grasspitzen, Knospen, 

kleine Blätter) 

Art und Weise der 

forstwirtschaftlichen 

Bewirtschaftung, Eu-

trophierung sowie 

Nutzungsänderung 

und Sukzession auf 

ehemaligen Truppen-

übungsplätzen 

schwache Lärmemp-

findlichkeit, Effektdis-

tanz 300 m 

Für das gesamte SPA-Gebiet wurden 1 – 5 Brutnachweise der Heideler-

che erbracht. Innerhalb des Wirkraumes kommt sie jedoch nicht vor. 

Potentielle trocken-warme Sandflächen, die als Brutgebiet dienen 

könnten befinden sich jedoch nicht im Wirkraum des Vorhabens. Die 

sandigen Kiefernwälder südlich des Bauvorhabens unterliegen einer 

Nutzung als Feriensiedlung. 

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen für die Heide-

lerche sind auszuschließen. 

Lanius collurio  

(Neuntöter) 

hecken- und buschreiche Offenlandschaft, rei-

che Verzweigung der Sträucher als Nestträger 

und Singwarte erforderlich 

Raumbedarf: zur Brutzeit >0,1-<3 (-8) ha und ei-

nen Aktionsraum von > 24 km² 

Nahrung: vorwiegend Insekten, in geringerem 

Umfang Vögel und Kleinsäuger  

 

Habitatverlust (Dor-

nenhecken), mittlere 

Störempfindlichkeit 

während der Brutzeit 

an den Brutplätzen 

schwache Lärmemp-

findlichkeit, Effektdis-

tanz 200 m 

Der Gesamtbestand an Brutpaaren wurde im Standard-Datenbogen 

des SPA-Gebietes mit ca. 200 angegeben. Konkrete Brutnachweise für 

den Neuntöter liegen im Trassen- und dessen Nahbereich nicht vor. Mit 

dem Vorhaben wird ein potentielles Bruthabitat des Neuntöters außer-

halb des SPA-Gebietes gequert. Dabei handelt es sich um einen Ge-

hölzbestand aus Weißdorn, Wildrosen und Schlehen, der randlich der 

Stieleichenallee im Böschungsbereich des Radwanderweges nordöst-

lich von Wellaune (Kohlhaasweg). Da jedoch dieses z. T. beanspruchte 

Habitat im Immissionsbereich der vorhandenen B 2  liegt, mittels Aus-

gleichsmaßnahmen / funktionserhaltenden Maßnahmen weitere Habi-

tatflächen für den Neuntöter geschaffen werden und im SPA-Gebiet 

zahlreiche ungestörte, gleichartige Habitatflächen existieren, ist vorha-

bensbedingt nicht mit einer Beeinträchtigung des günstigen Erhaltungs-

zustandes für den Neuntöter auszugehen.   
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wiss. Bezeich-

nung 

(dt. Name) 

maßgebliche Habitate bzw. Habitatelemente Empfindlichkeit / Ge-

fährdung 

Vorkommen im SPA-Gebiet und mögliche Betroffenheit 

 

Emberiza 

hortulana 

(Ortolan) 

reich gegliederte Agrarlandschaften mit leichten 

und trockenen Böden, ausreichend Singwarten 

(z. B. Waldränder, Feldgehölze, Baumreihen), 

Nahrungshabitate niedrige Kraut- und Saum-

strukturen mit spärlich bewachsenen bzw. vege-

tationsfreien Flächen, aber auch Gehölzstruktu-

ren, Nest wird am Boden in niedriger Vegetation 

im Getreide oder in Säumen angelegt 

Raumbedarf: zur Brutzeit 2->5 ha 

Nahrung: Sämereien, Insekten 

Habitatverlust (Saum-

biotope), mittlere Stör-

empfindlichkeit wäh-

rend der Brutzeit an 

den Brutplätzen 

schwache Lärmemp-

findlichkeit, Effektdis-

tanz 200 m 

Ortolane kommen mit 1 – 5 Brutpaaren im gesamten SPA-Gebiet vor. 

Für den Wirkraum gibt es keine Artnachweise.   

Die wärmeliebende Vogelart bevorzugt halboffene Landschaften auf 

Sandböden, mit kleinräumig parzellierten Agrarlandschaften, Feldge-

hölzen, Baumgruppen (vor allem Stieleichen) und Waldrändern. Diese 

optimalen Habitatbedingungen sind im Wirkraum des Vorhabens nicht 

anzutreffen, so dass auch mit einer möglichen Betroffenheit von poten-

tiellen Habitaten außerhalb des SPA-Gebietes nicht zu rechnen ist.  

Circus aerugi-

nosus 

(Rohrweihe) 

Brutplätze: röhrichtreiche Verlandungszonen 

(von 0,5-1 ha und größer) von Fischteichen und 

größeren Standgewässern, auch kleine mit Ge-

büsch durchsetzte Landröhrichte, Nester werden 

im dichten Röhricht über Wasser angelegt; Nah-

rungshabitate: Sümpfe, Wiesen, Weiden, Teich-

gebiete, Felder 

Raumbedarf: > 0,5/ < 2 - 15 km², Jagdreviere 

zwischen 1-15 km² ; Aktionsraum von >3.250 km² 

Nahrung: Mäuse, Ratten, juv. Hasen, Enten, Ge-

lege, Beutereste anderer Greifvögel, Kleinvögel, 

Fische und Käfer  

Zerstörung des Lebens-

raums, Entwässerung 

von Feuchtgebieten, 

intensive Landnutzung  

kein spezifisches Ab-

standsverhalten zu 

Straßen, Fluchtdistanz 

500 m (entspricht Ef-

fektdistanz) 

Rohrweihen sind im SPA-Gebiet mit mehr als 10 Brutpaaren nachgewie-

sen und laut Erhaltungsziel 2 stellt das SPA-Gebiet eines der bedeu-

tendsten Brutgebiete der Rohrweihe im Freistaat Sachsen dar. Im Wirk-

raum des Vorhabens sind keine Brutplätze der Rohrweihe bekannt. 

Geringflächige, saumartige Röhrichtbestände (ca. 800 m²) befinden 

sich um den Teich östlich von Wellaune. Als potentielles Brutgebiet au-

ßerhalb des Vogelschutzgebietes ist dieser Bereich zu kleinflächig und 

durch die unmittelbar angrenzende ackerbauliche Nutzung zu gestört. 

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen von Funkti-

onsbeziehungen der Rohrweihen, die in der Muldeaue brüten sind auf-

grund der ortsnahen Trassierung des Vorhabens auszuschließen.  

Milvus milvus  

(Rotmilan) 

besiedelt abwechslungsreiche Mosaiks aus Fel-

dern, Grünland, Gewässern sowie Wäldern, zur 

Nahrungssuche auf offene Landschaften ange-

wiesen 

Raumbedarf: zur Brutzeit liegt bei > 4 km2  und 

einen Aktionsraum von 13 – 212 km² 

Nahrung: Hamster und andere Kleinsäuger, klei-

ne Vögel, kranke oder tote Fische, Frösche sowie 

Aas überfahrener Tiere an Straßen 

störempfindlich wäh-

rend der Brutzeit (2. 

Aprildekade) an den 

Brutplätzen, empfind-

lich gegenüber Habi-

tatveränderungen, 

kollisionsgefährdet 

(Beutesuche an Stra-

ßen) 

kein spezifisches Ab-

standsverhalten zu 

Straßen, Fluchtdistanz 

300 m (entspricht Ef-

fektdistanz) 

Innerhalb des gesamten SPA-Gebietes sind mehr als 40 Brutpaare be-

kannt. Ein Horst des Rotmilans ist im Bruch Wellaune bekannt. Der Horst-

standort befindet sich außerhalb der Projektwirkungen der B 2n. Der 

Rotmilan jagt auf den umliegenden Feldern und Wiesen. Da die Trasse 

überwiegend über Ackerflächen verläuft, kommt es durch das Vorha-

ben es zu einer Inanspruchnahme potentieller Nahrungsflächen sowie 

zu betriebsbedingten Störungen (akustische und visuelle Beeinträchti-

gungen) der Nahrungsfunktion dieser potentiellen Flächen. Diese Vor-

habenswirkungen führen allerdings nicht zu einer Beeinträchtigung des 

günstigen Erhaltungszustandes des SPA-Gebietes und dessen Umfeldes 

für den Rotmilan, da der beanspruchte Teilbereich eines potentiellen 

Nahrungsgebietes relativ ortsnah verläuft, die östlich angrenzenden 

Ackerflächen auch künftig als Nahrungshabitate zur Verfügung stehen 

und im Umkreis von Wellaune zahlreiche gleichwertige potentielle Nah-

rungsflächen zur Verfügung stehen.  
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wiss. Bezeich-

nung 

(dt. Name) 

maßgebliche Habitate bzw. Habitatelemente Empfindlichkeit / Ge-

fährdung 

Vorkommen im SPA-Gebiet und mögliche Betroffenheit 

 

Milvus migrans 

(Schwarzmilan) 

Lebensraum in Wäldern und Feldgehölzen in der 

Nähe von meist fischreichen Seen und Flussläu-

fen, Nester auf Altbäumen von Kiefer, Eiche, 

auch Erle; 

Raumbedarf: zur Brutzeit liegt bei < 5 - > 10 km2 

und der Aktionsraum bei < 5 - > 10 km², Fluchtdis-

tanz ca. 300 m 

Nahrung: tote Fische, Kleintiere, Insekten, Aas 

und Abfall 

Zerstörung des Lebens-

raumes (Auen), Um-

weltgifte (Pestizide, 

Schwermetalle), Ver-

folgung, Störung an 

den Brutplätzen und 

ungesicherte Freilei-

tungen, besondere 

Kollisionsgefährdung; 

kein spezifisches Ab-

standsverhalten zu 

Straßen, Fluchtdistanz 

300 m 

Schwarzmilane brüten mit mehr als 30 Brutpaaren im SPA-Gebiet. Im 

näheren Umfeld des Vorhabens, aber außerhalb der Projektwirkungen 

befindet sich ein Horst im Bruch Wellaune. Schwarzmilane jagen bevor-

zugt über Wasserflächen. Potentielle Nahrungshabitate werden nicht in 

Anspruch genommen. Es sind keine bau-, anlage- und betriebsbeding-

ten Beeinträchtigungen für den Schwarzmilan zu erwarten.  

Dryocopus 

martius 

(Schwarz-

specht) 

große, zusammenhängende Nadel- und 

Mischwälder; benötigt starke Bäume, Nadelholz-

bestände für Nahrungssuche 

Raumbedarf: Mindestgröße 70 ha  

Nahrung: Rote Waldameisen und Holzameisen  

durch geregelte inten-

sive forstwirtschaftliche 

Nutzung mit großflä-

chigen Monokulturen, 

geringen Umtriebszei-

ten, Biozid-einsatz und 

Beseitigung von Alt- 

und Totholz 

Art mit mittlerer Lärm-

empfindlichkeit, kriti-

scher Schallpegel 58 

dB(A) tags,  Effektdis-

tanz 300 m 

Das Vorkommen des Schwarzspechtes ist im SPA-Gebiet mit mehr als 20 

Brutpaaren belegt. Im Wirkraum des Vorhabens sind keine Artnachwei-

se bekannt. Da sich Schwarzspechte vorzugsweise in ausgedehnten 

Nadel- und Mischwäldern ansiedeln und im Wirkraum keine geeigneten 

Habitatstrukturen vorhanden sind, sind mögliche Beeinträchtigungen 

für den Schwarzspecht auszuschließen.  

Haliaeetus 

albicilla  

(Seeadler) 

großkronige Laubbäume (Buchen, Eichen) in 

ruhigen, störungsarmen Waldgebieten in der 

Nähe von Nahrungsgewässern, Winteransamm-

lungen an der Küste u. großen Seen 

Raumbedarf: zur Brutzeit (Aktionsraum) klein (2 

km²) und Aktionsraum > 400 km², Fluchtdistanz zu 

fließendem Verkehr beträgt bei ansitzenden 

Vögeln ca. 300 m und zu Bebauungen bis 500 m 

(in Verbindung mit menschlicher Silhouette) 

Nahrung: Wasservögel (besonders Rallen, aber 

auch Enten, Schwäne und Gänse) und Fische  

sehr störungsempfind-

lich, empfindlich ge-

genüber Zerschnei-

dung, Habitatverände-

rung und Kollision  

kein spezifisches Ab-

standsverhalten zu 

Straßen, Fluchtdistanz 

500 m entspricht Ef-

fektdistanz, optische 

Störungen sind ent-

scheidend 

Im SPA-Gebiet „Vereinigte Mulde“ ist ein Seeadlerhorst bekannt. Laut 

Erhaltungsziel 3 ist das SPA-Gebiet von Bedeutung hinsichtlich der Ge-

währleistung der Ausgewogenheit des Vorkommens des Seeadlers im 

Freistaat Sachsen. Für den Wirkraum des Vorhabens und dessen Umfeld 

sind keine Seeadlervorkommen nachgewiesen oder zu erwarten. Für 

den Seeadler stellt die Muldeaue das maßgebliche Habitat dar. Maß-

gebliche Habitate des Seeadlers werden durch das Vorhaben nicht 

beeinträchtigt, Teilhabitate werden nicht zerschnitten, es sind  keine 

bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigung für den Seead-

ler zu erwarten.   
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wiss. Bezeich-

nung 

(dt. Name) 

maßgebliche Habitate bzw. Habitatelemente Empfindlichkeit / Ge-

fährdung 

Vorkommen in Sachsen, im SPA-Gebiet und mögliche Betroffenheit  

 

Sylvia nisoria  

(Sperber-

grasmücke) 

dichte, unzugängliche Gebüsche (z. B. Schle-

he, Heckenrose, Brombeere) mit höheren 

Singwarten in der reich strukturierten Offen-

landschaft 

Raumbedarf: <0,4 - >3 ha zur Brutzeit 

Nahrung: bevorzugt Knospen, Triebe u. Blätter 

von Buche, Weichlaubbäume, Nadeln von  

(Moor)Kiefer, Tanne u. Lärche sowie Gräser, 

Kräuter) und Beeren (Heidelbeere) 

Zerschneidung ihrer 

Lebensräume und 

Habitatverlust, Nut-

zungsänderungen, 

Sukzession von Offen-

landflächen 

schwache Lärmemp-

findlichkeit 

Effektdistanz 100 m 

Die Art bevorzugt offenes, sonniges Gelände mit Dornengebüschen, 

(wie Gehölz-, Weg- und Waldränder, ehemalige Weinberge, Altobstan-

lagen, offen gelassene flachgründige Kuppen, Steinbrüche, Tagebau-

randgebiete) und kommt oft zusammen mit dem Neuntöter, jedoch 

seltener als dieser vor. Für das gesamte SPA-Gebiet sind ca. 5 Brutpaare 

nachgewiesen. Für den Wirkraum des Vorhabens liegen keine Art-

nachweise vor. Als potentieller Lebensraum kommt der Gehölzbestand 

am Radwanderweg nordöstlich von Wellaune in Betracht. 

Da jedoch dieses z. T. beanspruchte Habitat im Immissionsbereich der 

vorhandenen B 2 (ca. 90 m Abstand) liegt, , mittels 

Ausgleichsmaßnahmen / funktionserhaltenden Maßnahmen weitere 

Habitatflächen (für den Neuntöter) geschaffen werden und im SPA-

Gebiet zahlreiche ungestörte, gleichartige Habitatflächen existieren, ist 

vorhabensbedingt kann eine Beeinträchtigung des günstigen 

Erhaltungszustandes für die Sperbergrasmücke ausgeschlossen 

werden.   

Porzana por-

zana 

(Tüpfelralle) 

 

an Ufern stehender Gewässer mit dichter Ve-

getation (Schilf, Rohrkolben, Seggen, Weiden), 

in sumpfige Wiesen auslaufende Verlandungs-

zonen an Teichen, kommt aber auch an moo-

rigen Waldteichen, alten Torfstichen und sump-

figen Wiesenflächen vor. Brut in gut versteck-

ten Nestern. 

 

Entwässerung, Ände-

rung des Wasserre-

gimes, Zerstörung der 

Verlandungsvegetati-

on, Störung während 

der Brutzeit, Intensivie-

rung der Teichnutzung 

hohe Lärmempfind-

lichkeit, kritischer 

Schallpegel 52 dB(A) 

tags, Fluchtdistanz 60 

m 

Verbreitungsschwerpunkt in Sachsen ist das Oberlausitzer Heide- und 

Teichgebiet. Im SPA-Gebiet „Vereinigte Mulde“ wurden nur sehr selten 

Brutpaare festgestellt. Im Trassenbereich und dessen Umfeld liegen 

keine Artnachweise vor. Geeignete Habitatstrukturen für die Tüpfelralle 

sind im Wirkraum nicht vorhanden. Ihre maßgeblichen Lebensräume 

finden sich an Altarmen in der Muldeaue, die von dem Vorhaben nicht 

betroffen werden. Die Trasse verläuft ortsnah über Ackerflächen, trennt 

keine Feuchtgebiete, so dass auch hinsichtlich einer Zerschneidungs-

wirkung keine Beeinträchtigungen zu besorgen sind.  

Crex crex 

(Wachtelkönig) 

feuchte, frische Wiesen; entscheidend sind 

Nutzungsintensität (keine Nutzung zwischen 

April und Mitte Juni) und Bedeckungsgrad; am 

günstigsten sind kurzzeitig aufgelassene Grün-

landstandorte 

Nahrung: vorwiegend Insekten, Würmern und 

Schnecken, aber auch Sämereien und andere 

Pflanzenteile 

Nutzungsintensivierung 

oder Nutzungsauflas-

sung, Entwässerung 

von Feuchtgebieten 

hohe Lärmempfind-

lichkeit, kritischer 

Schallpegel 47 dB(A) 

nachts, Fluchtdistanz 

50 m 

Für das gesamte SPA-Gebiet wurden 1 – 5 Brutpaare nachgewiesen. Im 

Wirkbereich des Vorhabens bestehen keine Artvorkommen und auch 

keine potentiellen Lebensräume. Die maßgeblichen Lebensräume sind 

in der Muldeaue (Auwiesen) anzutreffen. Funktionsräume der Art wer-

den durch das Vorhaben weder betroffen, noch zerschnitten, es gibt 

keine Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Art. 
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wiss. Bezeich-

nung 

(dt. Name) 

maßgebliche Habitate bzw. Habitatelemente Empfindlichkeit / Ge-

fährdung 

Vorkommen in Sachsen, im SPA-Gebiet und mögliche Betroffenheit  

 

Ciconia cico-

nia  

(Weißstorch) 

feuchtes Grünland in Flussniederungen und in 

der reich strukturierten, offenen Landschaft, 

feuchte Niederungen, abgeerntete Ackerflä-

chen 

Raumbedarf: zur Brutzeit 4->100 km² und Akti-

onsraum bei 340 km² 

Nahrung: Fröschen, Molche, Eidechsen, Mäu-

se, Maulwürfe, Fische (als Aas), Eier und Junge 

von Bodenbrütern sowie Regenwürmer (zeiti-

ges Frühjahr, pflanzliche Stoffe dienen als Bei-

kost 

 

Entwässerung von 

Feuchtgebieten, 

Grundwasserabsen-

kungen, Eindeichung 

und Regulierung von 

Flussläufen, Einsatz von 

Bioziden und Über-

düngung in der Land-

wirtschaft, empfindlich 

gegenüber Habitat-

veränderungen und 

Kollisionen mit Fahr-

zeugen; ohne spezifi-

sches Abstandsverhal-

ten zur Straße, Effekt-

distanz 100 m, Lärm 

am Brutplatz nicht 

ausschlaggebend 

6 – 10 Brutpaare kommen im SPA-Gebiet vor, wobei sich die Nest-

standorte ausschließlich außerhalb des SPA-Gebietes in Ortschaften  

(z. B. in Bad Düben, Pristäblich, Oberglaucha und Schanditz) befinden. 

Bruthabitate liegen weit außerhalb möglicher Projektwirkungen. Eine 

Gefährdung von Brutvorkommen (Brutfunktion / Reproduktionserfolg) 

durch bau-, anlage u. betriebsbedingte Störungen kann ausgeschlos-

sen werden.  

Eine Inanspruchnahme bzw. Beeinträchtigung (Lärm, Erschütterung, 

Störreize) in maßgeblichen Nahrungshabitaten (vorzugsweise Feucht-

wiesen der Muldeaue) erfolgt nicht.  

Eine erhebliche systematische Kollisionsgefährdung kann für den Weiß-

storch ebenfalls ausgeschlossen werden, weil es artspezifisch keinen 

bestimmten Flugkorridor (Hauptflugrichtung) zu den Nahrungshabitaten 

gibt.  

Pernis apivorus  

(Wespenbus-

sard) 

Althölzer in Laub- und Mischwäldern in der 

Nähe von stark strukturierten Landschaften, oft 

in Gewässernähe, Nahrungshabitate des Wes-

penbussards sind Feldraine, Waldränder, mei-

det Acker- und Wasserflächen  

Raumbedarf: zur Brutzeit: 10-40 km², Horste u.U. 

<1 km entfernt 

Nahrung: Wespen, Heuschrecken, Raupen, 

Hornissen 

Ausräumung der Land-

schaft, Intensivierung 

der Landwirtschaft 

(Pestizideinsatz), emp-

findlich gegenüber 

Habitatveränderung; 

ohne spezifisches Ab-

standsverhalten zur 

Straße, optische Signa-

le entscheidend, 

Fluchtdistanz 200 m 

Das Vorkommen des Wespenbussards ist im gesamten SPA-Gebiet mit 1 

– 5 Brutpaaren belegt. Für den Trassenbereich und dessen Umfeld gibt 

es keine Artnachweise. Altholzreiche Laub- und Mischwälder werden 

durch das Vorhaben nicht betroffen oder zerschnitten. Bau-, anlage- 

und betriebsbedingte Beeinträchtigungen für Wespenbussarde sind 

nicht zu erwarten.  

  

Ficedula parva 

(Zwerg-

schnäpper) 

mittelalte u. alte Laubwälder (i. d. R. Buchen-

wälder) mit einem geschlossenen Kronendach 

auf frischen bis feuchten Standorten, unter 

dem ein ca. 10 m hoher Stammraum vorhan-

den sein muss 

Verlust von Brutbäu-

men, schwache Lärm-

empfindlichkeit, 

Effektdistanz 100 m 

Der Zwergschnäpper weist regelmäßige Vorkommen in der Sächsi-

schen Schweiz und im Erzgebirge auf, vereinzelte Nachweise gibt es 

auch aus anderen Naturräumen. Im SPA-Gebiet „Vereinigte Mulde“ 

konnten nur sehr selten vereinzelt Brutpaare nachgewiesen werden. 

Waldhabitate befinden sich nicht im Wirkraum des Vorhabens und 

werden auch nicht zerschnitten. Somit sind mögliche Beeinträchtigun-

gen für den Zwergschnäpper ausgeschlossen.  
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Tabelle 6: Ermittlung der möglichen Betroffenheit von regelmäßig auftretenden Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL 

wiss. Bezeich-

nung (dt. Name) 

maßgebliche Habitate bzw. Habitatelemen-

te 

Empfindlichkeit / Gefährdung Vorkommen im SPA-Gebiet und  mögliche Betroffenheit 

Falco subbuteo 

(Baumfalke) 

besiedeln halboffene, strukturreiche Kultur-

landschaften mit Feuchtwiesen, Mooren, 

Heiden sowie Gewässern. Großflächige, 

geschlossene Waldgebiete werden gemie-

den. Die Jagdgebiete liegen bis zu 5 km von 

den Brutplätzen entfernt. Diese befinden sich 

meist in lichten Althölzern (häufig 80-

100jährige Kiefernwälder), in Feldgehölzen, 

Baumreihen oder an Waldrändern. Als Horst 

werden alte Krähennester genutzt 

Verlust ihrer Brutplätze, Störungen 

während der Brutzeit 

ohne spezifisches Abstandsverhal-

ten zur Straße 

optische Signale entscheidend, 

Fluchtdistanz 200 m 

Baumfalken brüten mit 1 bis 5 Brutpaaren im SPA-Gebiet. 

Artnachweise für den Wirkraum und dessen Umfeld liegen 

nicht vor. Maßgebliche Habitate (Kiefernwälder) des Baum-

falken werden nicht durch das Vorhaben betroffen oder 

zerschnitten. Die bestehende Vorbelastung durch Lärm wird 

im betreffenden Abschnitt nicht erhöht (Abrücken der Stra-

ße vom Wald). Da bau-, anlage- und betriebsbedingte 

Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden, sind vorha-

bensbedingte Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der 

Art nicht zu prognostizieren. 

Actitis hypoleu-

cos  

(Flussuferläufer) 

steinige Flussufer, in Sümpfen, an Seen, selten 

an Küsten, zieht Süßwassergebiete den Mee-

resküsten vor; Nahrung: vor allem kleine 

Land- und Süßwasserinsekten, die sie auf 

festem Untergrund zwischen Steinen und 

Spalten aufstöbern 

Verlust ihrer Lebensräume, Nut-

zungsintensivierung an Gewässern 

schwache Lärmempfindlichkeit 

Effektdistanz 200 m 

Die maßgeblichen Habitate des Flussuferläufers befinden 

sich in der Muldeaue. Innerhalb des SPA-Gebietes brüten 1 

bis 5 Brutpaare. Für den Wirkraum sind weder Artnachweise 

erbracht noch geeignete Habitatstrukturen vorhanden. 

Durch das Vorhaben kommt es zu keinerlei Betroffenheiten 

der Art. 

Miliaria calandra  

(Grauammer) 

flächige oder lineare Ruderalflächen oder 

extensiv genutztes Grünland; 

Nester an Randstrukturen in dichter Boden-

vegetation in busch- oder baumfreier Um-

gebung angelegt 

Raumbedarf: zur Brutzeit: 1,5 - 3 (< 8) ha 

Nahrung: Samen von Wildkräutern und Ge-

treide 

Zerstörung und Entwertung geeig-

neter Lebensräume (Brutplätze, 

Lebensraumverlust), Verschlechte-

rung des Nahrungsangebotes von 

Insekten (v.a. durch Nährstoff- und 

Biozideinträge) 

schwache Lärmempfindichkeit 

Effektdistanz von 300 m 

Die Grauammer ist eine Charaktervogelart der Ackerland-

schaften. Im SPA-Gebiet liegen Nachweise für mehr als 

25 Brutpaare vor, während das Vorkommen im Wirkraum 

des Vorhabens nicht belegt ist. Mit dem Vorhaben wird ein 

potentielles Bruthabitat der Grauammer außerhalb des SPA-

Gebietes gequert. Dabei handelt es sich um einen Gehölz- 

und Saumbestand im Böschungsbereich des Radwander-

weges nordöstlich von Wellaune. Da jedoch dieses z. T. 

beanspruchte Habitat im Immissionsbereich der vorhande-

nen B 2 (ca. 90 m Abstand) liegt, mittels Ausgleichsmaß-

nahmen / funktionserhaltenden Maßnahmen weitere Habi-

tatflächen geschaffen werden und im SPA-Gebiet zahlrei-

che ungestörte, gleichartige Habitatflächen existieren, ist 

vorhabensbedingt nicht von einer Beeinträchtigung des 

günstigen Erhaltungszustandes für die Grauammer auszu-

gehen.    
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wiss. Bezeich-

nung (dt. Name) 

maßgebliche Habitate bzw. Habitatelemen-

te 

Empfindlichkeit / Gefährdung Vorkommen im SPA-Gebiet und  mögliche Betroffenheit 

Vanellus vanellus  

(Kiebitz) 

charakteristischer Brutvogel der Wiesen und 

Flachmoore 

Raumbedarf: zur Brutzeit knapp 1 ha 

Nahrung: Insekten, daneben Ringelwürmer, 

Asseln und Tausendfüßler 

 

starke Veränderung von Land-

schaft und Landnutzung, großflä-

chige Trockenlegung von Gebie-

ten, hohen Viehdichten auf Wei-

den und aufgrund des starken 

Aufwuchses und der schnellen 

Abfolge der Mahdtermine; gerin-

ge Störempfindlichkeit gegenüber 

Verkehr, hoch gegenüber Fuß-

gängern  

Störradius der Rast- und Überwin-

terungsgäste 200 m 

Es wurden 1 – 5 Brutpaare im gesamten SPA-Gebiet und bis 

zu 10.000 Durchzügler auf den angrenzenden Ackerflächen 

festgestellt (SDB). Brutnachweise liegen für den Wirkraum 

des Vorhabens nicht vor. Potentielle Bruthabitate liegen 

außerhalb möglicher Projektwirkungen (Muldeaue > 800 m 

zum Projekt).  

Durchzügler und Nahrungsgäste wurden auf den Ackerflä-

chen nördlich von Wellaune beobachtet. Da die Trasse 

überwiegend über Ackerflächen verläuft, kommt es durch 

das Vorhaben es zu einer Inanspruchnahme potentieller 

Nahrungsflächen sowie zu betriebsbedingten Störungen 

(akustische und visuelle Beeinträchtigungen) der Rast- und 

Nahrungsfunktion dieser potentiellen Nahrungsflächen. 

Diese Vorhabenswirkungen führen allerdings nicht zu einer 

Beeinträchtigung des günstigen Erhaltungszustandes des 

SPA-Gebietes und dessen Umfeldes für den Kiebitz, da der 

beanspruchte Teilbereich eines potentiellen Nahrungsge-

bietes relativ ortsnah und somit nicht in einem ungestörten 

Bereich verläuft, die östlich angrenzenden Ackerflächen 

auch künftig als Nahrungshabitate zur Verfügung stehen 

und im Umkreis von Wellaune zahlreich großflächige, 

gleichwertige potentielle Nahrungsflächen zur Verfügung 

stehen. 
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wiss. Bezeich-

nung (dt. Name) 

maßgebliche Habitate bzw. Habitatelemen-

te 

Empfindlichkeit / Gefährdung Vorkommen im SPA-Gebiet und  

mögliche Betroffenheit 

Anas querquedu-

la  

(Knäkente) 

Feuchtwiesen, Niedermoore, Sümpfe, Hei-

deweiher, verschilfte Gräben sowie andere 

deckungsreiche Binnengewässer, brüten im 

Schilf, in Verlandungszonen, höheren Gras-

bulten, Nester gut versteckt am Boden in der 

Vegetation 

Raumbedarf: <1 ha - >10 ha 

Nahrung: Samen und Früchte von Wasser-

pflanzen, auch im Wasser lebende Kleintiere 

Verlust ihrer Bruthabitat (z.B. durch 

Trockenlegung); mittlere bis hohe 

Störempfindlichkeit vor allem ge-

genüber menschlicher Silhouette, 

Hunden usw.; Störungsempfind-

lichkeit gegenüber fließendem 

Verkehr gering  

als Brutvogel ohne spezifisches 

Abstandsverhalten zur Straße, 

Fluchtdistanz 120 m 

Maßgebliche Lebensräume der Knäkente sind die Auewie-

sen und Altwässer der Mulde. Innerhalb des gesamten SAP-

Gebietes konnten jedoch nur vereinzelt Brutpaare und nur 6 

bis 10 Durchzügler nachgewiesen werden. Im Wirkraum des 

Vorhabens gibt es keine Artnachweise und auch keine ge-

eigneten Habitatstrukturen. Beeinträchtigungen für die Knä-

kente können ausgeschlossen werden. 

Anas clypeata  

(Löffelente) 

störungsarme Gewässer mit breiter pflanzen-

reicher Verlandungszone und ausgedehnten 

Flachwasserbereichen, in neuer Zeit auch an 

flachen vegetationsreichen Grubenrestge-

wässern, zur Zugzeit auch an vegetationsar-

men großen Stau- und Grubenseen, Nester 

meist am Boden in der Verlandungszone 

oder in Grasbulten 

Nahrung: kleinste Tiere und Pflanzen aus 

dem Wasser 

 

Verlust ihrer Bruthabitat (z.B. durch 

Trockenlegung); 

mittlere bis hohe Störempfindlich-

keit vor allem gegenüber mensch-

licher Silhouette, Hunde usw.; Stö-

rungsempfindlichkeit gegenüber 

fließendem Verkehr gering; 

als Brutvogel ohne spezifisches 

Abstandsverhalten zur Straße,  

Fluchtdistanz 150 m 

Löffelenten treten im SPA-Gebiet als reine Durchzügler mit 

10 bis 50 Tieren pro Jahr auf. Ihre maßgeblichen Habitate 

(Gewässer mit Verlandungszonen) befinden sich in der Mul-

deaue. Für den Wirkraum und dessen Umfeld liegen keine 

Artnachweise der Löffelente vor und sind keine geeigneten 

Rasthabitate vorhanden. Bau-, anlage- und betriebsbe-

dingte Beeinträchtigungen für die Löffelente können ausge-

schlossen werden. 

Lanius excubitor 

(Raubwürger) 

ausgedehnte Moor- und Heidegebiete so-

wie gebüschreiche Trockenrasen und Grün-

landbereiche, offene bis halboffene, reich 

strukturierte Landschaften mit niedrigwüchsi-

gen Kraut- und Grasfluren und eingestreuten 

Gehölzstrukturen (Gebüsche, Hecken, 

Baumgruppen, Waldränder),  

Nahrung: Insekten (vor allem Käfer, Heu-

schrecken, Hautflügler, Schmetterlinge), 

kleineren Säugetieren (vor allem Feldmäuse) 

sowie Eidechsen und Kleinvögeln. Zur Jagd 

sitzt der Raubwürger oft auf hohen Warten 

und fängt seine Beute aus dem Ansitz bzw. 

auch aus dem Rüttelflug.  

Verlust von wesentlichen Habi-

tatelementen (Dornenhecken), 

Beunruhigungen während der Brut 

schwache Lärmempfindlichkeit, 

Effektdistanz 300m 

Im gesamten SPA-Gebiet wurden 1 bis 5 Brutpaare festge-

stellt. Für den Wirkraum des Vorhabens liegen keine Nach-

weise vor. Geeignete Habitatstrukturen für den Raubwürger 

(ausgedehnte Heide- und Moorgebiete) werden durch das 

Vorhaben nicht betroffen. Da Zerschneidungen von we-

sentlichen Lebensräumen ebenfalls nicht zu besorgen sind, 

können Beeinträchtigungen für den Raubwürger ausge-

schlossen werden.  
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wiss. Bezeich-

nung (dt. Name) 

maßgebliche Habitate bzw. Habitatelemen-

te 

Empfindlichkeit / Gefährdung Vorkommen im SPA-Gebiet und  

mögliche Betroffenheit 

Acrocephalus 

schoenobaenus 

(Schilfrohrsänger) 

In dichtem Schilf und Ufergebüsch, Mooren, 

Sümpfen, auf Feuchtwiesen und im Kultur-

land; Nester in geringer Höhe in Seggen, 

Büschen oder an Schilfhalmen 

Nahrung: Insekten 

Verlust artenreicher Röhrichte vor 

allem an den Übergangszonen 

von Grünland (Feuchtwiesen) zu 

Gewässern; schwache Lärmemp-

findlichkeit 

Effektdistanz 100 m 

Innerhalb des gesamten SPA-Gebietes „Vereinigte Mulde“ 

wird mit 1 bis 5 Brutpaaren gerechnet. Im Wirkraum des 

Vorhabens sind keine Artvorkommen bekannt und keine 

geeigneten Habitatstrukturen vorhanden. Bau-, anlage- 

und betriebsbedingte Beeinträchtigungen für den Schilfrohr-

sänger können ausgeschlossen werden.  

Oenanthe 

oenanthe 

(Steinschmätzer) 

Offene, gehölzarme Sandheiden, Ödländer, 

Gebirge und Küstendünen, auch offenes, 

steiniges Gelände, Rast auf Feldern und 

Wiesen; Nester in bereits vorhandenen Erd-

höhlen (z.B. Kaninchenbauten) oder in Stein- 

oder Trümmerhaufen 

Nahrung: Insekten, anderen Gliederfüßer, 

Würmer oder kleine Schnecken 

Sukzession oder Intensivierung in 

ihren Lebensräumen, Störungen 

während der Brutzeit 

schwache Lärmempfindlichkeit 

Effektdistanz 300 m 

Artnachweise für den Steinschmätzer liegen im gesamten 

SPA-Gebiet für 1 bis 5 Brutpaare vor (SDB). Innerhalb des 

Wirkraumes und dessen Umfeldes gibt es keine Artnachwei-

se und keine geeigneten Habitatstrukturen für den Stein-

schmätzer. Vorhabensbedingte Beeinträchtigungen sind für 

die Art nicht zu erwarten.   

Jynx torquilla 

(Wendehals) 

Charakterart reich strukturierter Kulturland-

schaften, auf Streuobstwiesen, auch in lich-

ten Wäldern (Auwald) ohne Krautschicht, 

Parks, Alleen, Feldgehölzen, großen Gärten 

und Friedhöfen sowie auf halboffenen Hei-

degebiete und Magerrasen; Nester in 

Baumhöhlen anderer Spechte; Nahrung: 

Insekten (am Boden suchend) 

Intensivierung der Landnutzung, 

Sukzession in Heiden und auf Ma-

gerrasenstandorten 

schwache Lärmempfindlichkeit 

Effektdistanz 100 m 

Im SPA-Gebiet konnten Brutpaare nur sehr selten nachge-

wiesen werden. Für den Wirkraum liegen keine Artnachwei-

se vor und es sind keine geeigneten Habitate für den Wen-

dehals vorhanden. Beeinträchtigungen durch das Vorha-

ben sind auszuschließen.  
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wiss. Bezeich-

nung (dt. Name) 

maßgebliche Habitate bzw. Habitatelemen-

te 

Empfindlichkeit / Gefährdung Vorkommen im SPA-Gebiet und  

mögliche Betroffenheit 

Anser fabalis  

(Saatgans) 

in Überwinterungsgebieten in großen Kolo-

nien, bevorzugen abgeerntete Ackerflächen 

(insbesondere Zuckerrüben- und Maisfelder), 

Wiesen und Viehweiden, schlafen gern auf 

offenem Wasser, im Winter auch auf Eis 

 

Nahrung: ausgetriebenes Wintergetreide, 

Ernterückstände auf Kartoffel-, Rüben- und 

Maisschlägen, Dauergrünland 

hohe Störempfindlichkeit an ihren 

Schlafplätzen 

 

Störradius für Rastvögel und Über-

winterungsgäste 300 m 

Schlafplätze befinden sich weit außerhalb des Wirkraumes, 

nächstgelegenes Schlafgewässer ist der Kiessee Laußig. Im 

gesamten Gebiet treten bis zu 10.000 DZ auf. 

Die bevorzugten Nahrungsflächen sind die Ackerflächen 

südlich von Bad Düben bzw. westlich der B 2. Die Nahrungs-

habitate wechseln entsprechend der bevorzugten Feld-

früchte. 

Laut Standard-Datenbogen besteht keine Brutfunktion im 

SPA-Gebiet. Wesentliche Habitatelemente der Art sind 

durch das Vorhaben nicht betroffen. In maßgebliche Rast- 

u. Nahrungshabitaten (Schlafgewässer, Ackerflächen süd-

lich von Bad Düben) kommt es zu keiner signifikanten Flä-

chenbeanspruchung, da sich die beanspruchten Ackerflä-

chen in unmittelbarer Ortsnähe und somit innerhalb des 

artspezifischen Störradius befinden. Im vorliegenden Fall sind 

keine vorhabensbedingten betriebsbedingten Störungen 

der Nahrungsfunktion auf Ackerflächen zu erwarten. Die 

bekannten Rastflächen nordwestlich von Wellaune liegen 

zwar im Einflussbereich der B 2 im Bestand, zu einer Stö-

rungszunahme kann jedoch nicht kommen, weil die geplan-

te OU im betreffenden Bereich auf dem Bestand endet und 

es zu keiner relevanten Verkehrszunahme kommt. Eine Ge-

fährdung des günstigen Erhaltungszustandes für die Saat-

gans kann auch unter Beachtung möglicher betriebsbe-

dingter Vorhabenswirkungen (optische/ akustische Störun-

gen im Rasthabitat) ausgeschlossen werden. 
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Tabelle 7:  Ermittlung der möglichen Betroffenheit von weiteren für das Gebiet qualitativ und quantitativ hervorragenden Vogelarten 

wiss. Bezeichnung 

(dt. Name) 

maßgebliche Habitate 

bzw. Habitatelemente 

Empfindlichkeit / Gefähr-

dung 

Vorkommen im SPA-Gebiet und  mögliche Betroffenheit 

Freiwasserarten/ Wasservögel  

Stock- und Tafelen-

te, Höckerschwan, 

Wasserralle 

offene Gewässer mit breiter 

pflanzenreicher Verlan-

dungszone und ausge-

dehnten Flachwasserbe-

reichen;  

Nahrung: Wasserpflanzen 

und kleine Tiere aus dem 

Wasser, Insekten; Höcker-

schwan auch Gräser im 

Uferbereich;  

 

Lebensraumverlust, inten-

sive Freizeitnutzung in 

Bruthabitaten;  

mittlere - geringe Stör-

empfindlichkeit gegen-

über menschlicher Sil-

houette, Hunde usw., 

störempfindlich gegen-

über Booten, Anglern 

sowie gegenüber Zerstö-

rung und Entwertung der 

Lebensräume 

 

Störradien für auf Wasser-

flächen rastende Enten, 

Taucher, Säger: 150 m 

Effektdistanz Stockente, 

Höckerschwan 100 m, 

Fluchtdistanz Tafelente 

150 m,  

Wasserralle kritischer 

Schallpegel 58 dB (A) 

tags, Effektdistanz 300 m 

Die maßgeblichen Bruthabitate der Wasservögel liegen in der Muldeaue, wobei die 

Individuenzahlen der Durchzügler (DZ) die der Brutpaare bei weitem übersteigt: 

- Stockente: 51 –101 und 1.000 – 10.000 DZ;  

- Tafelente: selten ein Brutpaar, aber 100 – 250 DZ; 

- Höckerschwan: mehr als 10 Brutpaare, 100 – 200 DZ, 

- Wasserrallen: mehr als 10 Brutpaare und mehrere Durchzügler pro Jahr (SDB).  

 

Wasserralle und Höckerschwan wurden außerhalb des SPA-Gebietes am Alten Teich 

östlich von Wellaune als Brutvogel nachgewiesen (Faunistische Erfassungen NSI 

2012). Der Alte Teich als Bruthabitat beider Arten befindet sich innerhalb der stö-

rungsrelevanten Bereiche für die beiden Arten. Mit der Maßnahme E 2, die gleichzei-

tig eine Maßnahme zur Aufrechterhaltung der ökologischen Funktionsfähigkeit ist, 

wird für die Wasserralle ein Komplex an neuen Habitaten errichtet, der die beein-

trächtigten Gewässerhabitate teilweise ersetzt. 

Zu einer projektbedingten Inanspruchnahme von Brut- oder Rasthabitaten der ande-

ren Arten kommt es nicht. Weiterhin sind auch keine Zerschneidungen von Lebens-

räumen zu erwarten, so dass keine Gefährdung für den artbezogenen, günstigen 

Erhaltungszustand zu besorgen ist.  
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wiss. Bezeichnung 

(dt. Name) 

maßgebliche Habitate 

bzw. Habitatelemente 

Empfindlichkeit / Gefähr-

dung 

Vorkommen im SPA-Gebiet und  mögliche Betroffenheit 

Wasservögel/Rastvögel mit Nahrungshabitaten im Umfeld der Muldeaue 

Singschwan, Bläss- 

und Graugans, 

Goldregenpfeifer, 

Graureiher 

Rastzeiten: Singschwan, 

Bläss- u. Graugans, Gold-

regenpfeifer - Durchzügler 

(Herbst) 

 

Nahrung: Singschwan, 

Bläss- u. Graugans auf Feld-

fläche mit grünendem 

Wintergetreide, Ernterück-

stände, Wasserpflanzen; 

Goldregenpfeifer: Insekten, 

Würmer, Schnecken; - 

Graureiher: täglich etwa 

500 g tierische Kost: haupt-

sächlich Fische, auch Insek-

ten, Mäuse, Schlangen, 

Jungvögel, sogar erwach-

sene Zwergtaucher 

störempfindlich gegen-

über Booten und Anglern, 

hohe Störungsempfind-

lichkeit an ihren Schlaf-

plätzen 

Störradius Rastvögel:  

Blässgans 300 m, Goldre-

genpfeifer und Graugans 

200 m, Singschwan 400 m 

Störradius Graureiher 

Brutkolonie: 200 m 

 

Graureiher brüten im gesamten SPA-Gebiet mit rd. 200 BP. Die Arten Singschwan, 

Bläss- u. Graugans sowie Goldregenpfeifer sind reine Durchzügler/ Überwinterungs-

gäste (Rastvögel) mit: 

- bis zu 50 Singschwänen (meist mit Höckerschwan vergesellschaftet), 

- bis zu 10.000 Grau- und Blässgänsen, 

- bis zu 500 Goldregenpfeifern.  

- Der Graureiher kommt neben seinen Brutpaaren auch als Überwinterungsgast/ 

Durchzügler mit bis zu 100 Individuen vor. 

Alte Mulde Altenhof, Mulde und Kiesgrube südlich von Bad Düben sind ihre bevor-

zugten Schlafgewässer. Die Ackerflächen im Umfeld der Muldeaue nutzen sie als 

Nahrungshabitate.  

Nur der Graureiher brütet auch im SPA-Gebiet mit ca. 200 BP. Seine Bruthabitate 

liegen außerhalb möglicher Projektwirkungen, so dass eine Beeinträchtigung der 

Brutfunktion ausgeschlossen werden kann.  

Zu einer Flächenbeanspruchung von maßgeblichen Rast- u. Nahrungshabitaten von 

Singschwan u. Graureiher kommt es nicht, da in der Umgebung ausreichend Aus-

weichhabitate zur Verfügung stehen.  

Auch bei Bläss- und Graugans gehen keine maßgeblichen Rast- und Nahrungshabi-

tate verloren, da projektbedingt ortsnahe Ackerflächen beansprucht werden, die 

innerhalb des Störradius der jeweiligen Arten liegen. Umliegende Ackerflächen kön-

nen als Ausweichhabitate dienen. 

Betriebsbedingte Störungen (akustische und optische Beeinträchtigungen) der Rast- 

und Nahrungsfunktion in der Muldeaue (einschließlich der Auenbereiche östlich von 

Wellaune) und somit eine Gefährdung des günstigen Erhaltungszustandes der Arten 

können ausgeschlossen werden. 
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wiss. Bezeichnung 

(dt. Name) 

maßgebliche Habitate bzw. Habitatelemente Empfindlichkeit / Gefähr-

dung 

Vorkommen im SPA-Gebiet und mögliche Betroffenheit 

Weitere Arten 

Gallinago gallina-

go  

(Bekassine) 

charakteristische Brutgebiete sind Nasswiesen 

sowie Nieder-, Hoch- und Übergangsmoore, 

wobei sie sehr empfindlich auf Entwässerung 

und Nutzungsintensivierung reagiert. Mittlerweile 

brüten die meisten Bekassinen in Hochmoorge-

bieten, Nester auf feuchtem bis nassem Unter-

grund am Boden versteckt 

Bevorzugte Rastgebiete sind Verlandungsberei-

che, Schlammflächen und Sümpfe in Feuchtge-

bieten (Moore, Feuchtgrünländer, Rieselfelder, 

Klärteiche, Gräben). 

Nahrung: Insekten und deren Larven, Mollusken, 

Krebstiere, Pflanzenteile und Sämereien, z. T. 

Regenwürmer 

mittlere - geringe Stör-

empfindlichkeit gegen-

über menschlicher Sil-

houette, Hunde usw., 

empfindlich gegenüber 

Zerstörung, Entwertung 

und Zerschneidung der 

Lebensräume 

Art mit lärmbedingt er-

höhter Gefährdung durch 

Prädation, Effektdistanz 

500 m 

Das Vorkommen der Bekassine konnte innerhalb des gesamten 

SPA-Gebietes „Vereinigte Mulde“ für einige Durchzügler nach-

gewiesen werden (SDB). Im Umfeld von Wellaune wurden ein-

zelne Individuen auf den Feuchtwiesen nördlich des Bruches 

Wellaune beobachtet (NSI, 2004).  

Im Wirkraum des Vorhabens befinden sich keine Artvorkommen 

der Bekassine, geeignete Habitatelemente sind ebenfalls nicht 

vorhanden. Betriebsbedingte Störungen (akustische und visuel-

le Beeinträchtigungen) der Rast- und Nahrungsfunktion in der 

Muldeaue (einschließlich der Auenbereiche westlich von 

Wellaune) können aufgrund der Entfernung ausgeschlossen 

werden. 

 

Botaurus stellaris 

(Rohrdommel) 

als Röhrichtbewohner in Mooren, Sümpfen und 

an Teich und Seen; dort brüten die Tiere stets im 

dichten Röhricht, meist in Wassernähe; als Rast- 

und Überwinterungsgebiete werden ausge-

dehnte Schilf- und Röhrichtbestände an Teichen 

und Seen bevorzugt, daneben können die Tiere 

zur Nahrungssuche auch an kleineren, lückigen 

Röhrichten sowie an vegetationsarmen Ufern 

von Still- und Fließgewässern auftreten 

Nahrung: vor allem Fische, Frösche, Wasserinsek-

ten, Würmer, seltener Kleinsäuger oder Kleinvö-

gel  

Habitatveränderungen, 

Entwässerungen, Störun-

gen während der Brutzeit 

kritischer Schallpegel 

52 dB (A), Fluchtdistanz 80 

m 

Im SPA-Gebiet als seltener Durchzügler vorkommend. Westlich 

von Wellaune wurde innerhalb des SPA-Gebietes die 

Rohrdommel als Nahrungsgast während der Brutzeit im Flä-

chennaturdenkmal „Lehmkeite Wellaune“ festgestellt, so dass 

ein möglicher Brutverdacht nicht ausgeschlossen wurde (NSI, 

2004).  

Mit einem Artvorkommen im Wirkraum des Vorhabens ist je-

doch nicht zu rechnen. Geeignete Habitate werden nicht be-

troffen oder zerschnitten, der günstige Erhaltungszustand der 

Art (insbesondere im FND „Lehmkeite Wellaune“) ist nicht ge-

fährdet. 



LASuV NL Leipzig Erläuterungsbericht FFH-Vorprüfung- Vorentwurf Unterlage 19.3.2 

B 2, Ortsumgehung Wellaune 

 

 

  38 

 

5  Einschätzung der Relevanz anderer Pläne und Projekte 

Vorhaben können ggf. erst im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten zu erheb-

lichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele maß-

geblichen Bestandteilen führen. Eine mögliche Kumulation von Auswirkungen durch das Zu-

sammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten ergibt sich jedoch nur, wenn von den 

möglichen Auswirkungen anderer Pläne oder Projekte das vom zu prüfenden Vorhaben be-

troffene gleiche Erhaltungsziel beeinträchtigt wird (BMVBW, 2004). 

Nach Siedentop (2001) werden kumulative Auswirkungen nach ihrer Wirkungsweise in die 

folgenden zwei Gruppen eingeteilt: 

Additive Wirkungspfade i. S. einer sich gegenseitig verstärkenden Wirkung gleichartiger Belas-

tungsfaktoren (Summationswirkung) 

Synergistische Wirkungspfade i. S. einer Beeinträchtigung, die sich aus den Kombinationswir-

kungen verschiedener Belastungsfaktoren ergibt 

Bei der Beurteilung möglicher kumulativer Auswirkungen ist die Lokalisation und zeitliche Ab-

folge, der auf die Erhaltungsziele wirkenden Belastungsfaktoren, von entscheidender Bedeu-

tung. Zu unterscheiden sind dabei vor allem dauerhafte oder reversible Beeinträchtigungen 

(BMVBW, 2004). 

Bei der Ermittlung raumwirksamer Planungen Dritter im Auswirkungsbereich des Projektes wur-

den das digitale Raumplanungsinformationssystem (RAPIS) des Freistaates Sachsen (Stand 

06/2014) berücksichtigt. Im Wirkraumes sowie dessen weiteren Umfeld sind keine anderen 

Pläne oder Projekte vorgesehen. 

Projekte, die eine kumulierende Wirkung in Bezug auf die Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 

bewirken können, wurden nicht festgestellt. 

Für die Einrichtung des gesteuerten Polders Löbnitz im Umfeld der Straßenbaumaßnahme 

wurde 2013 ein wasserrechtlicher Planfeststellungsbeschluss erteilt. Die mit dem wasserrechtli-

chen Projekt verbundenen Veränderungen des heutigen Bestandes wurden im Rahmen des 

vorliegenden Gutachtens als Status quo berücksichtigt. 

6  Fazit 

Mit der vorliegenden FFH-Vorprüfung konnte die projektbedingte Betroffenheit des SPA-

Gebietes „Vereinigte Mulde“ in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen, 

d. h. den Vogelarten nach Anhang I VSchRL, den regelmäßig auftretenden Zugvogelarten 

nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL und den sonstigen für das SPA-Gebiet qualitativ u. quantitativ her-

vorragende Vogelvorkommen bestimmt und ihre mögliche Gefährdung des günstigen Erhal-

tungszustandes beurteilt werden.  

Es wurde nachgewiesen, dass das Projekt der „B 2, Ortsumgehung Wellaune“ nicht mit Beein-

trächtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele im Sinne der Gefährdung des günstigen 

Erhaltungszustandes der maßgeblichen Bestandteile des Gebietes verbunden und damit mit 

den Erhaltungszielen des SPA-Gebietes „Vereinigte Mulde“ verträglich ist. Eine weiterführende 

FFH-Verträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich. 
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Anlage 1 

 

Verordnung zum Vogelschutzgebiet DE 4340-451 „Vereinigte Mulde“, 

Freistaat Sachsen, RP Leipzig. Vom 08.12.2006  

(Sächsisches Amtsblatt, Sonderdruck Nr. 4/2006) 



 

 

Anlage 2 

 

Standard - Datenbogen für das besondere Schutzgebiet 

DE 4340-451 „Vereinigte Mulde“,  

LFUG – Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (2006), 

 veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft, Nr. L 107/4 

 


